
Die nachstehenden Bedingungen stellen jenen 
Vertragstext dar, zu dem die Unternehmen GEO 
Reisen & Erlebnis GmbH mit Sitz in Salzburg 
(GISA-Zahl 17860185) und Raiffeisen- Reisebüro 
Gesellschaft m.b.H. mit Sitz in Wien (GISAZahl 
23431850) (in weiterer Folge GEO Reisen und 
Raiffeisen-Reisen genannt) als Reiseveranstalter 
mit ihren Kunden / Reisenden Verträge abschließen 
oder als Reisevermittler Reisen vermitteln, sofern 
nicht ausdrücklich bei Vertragsabschluss andere 
Bedingungen vereinbart werden. Das Reisebüro 
kann somit als Reisevermittler (Abschnitt A) und / 
oder als Reiseveranstalter (Abschnitt B) auftreten. 

ABSCHNITT A – DAS REISEBÜRO ALS VERMITTLER
1. Geltungsbereich und Definitionen 
1.1. Der Reisevermittler vermittelt Reiseverträge 
über einzelne Reiseleistungen (wie z.B. Flug, 
Hotel etc.), über Pauschalreisen (iSd § 2 Abs 2 
PRG) sowie über verbundene Reiseleistungen (iSd 
§ 2 Abs 5 PRG) zwischen Reiseveranstalter bzw. 
Leistungsträger einerseits und dem Reisenden 
andererseits. Der Reisevermittler erbringt seine 
Leistungen entsprechend den gesetzlichen Bestim-
mungen, insbesondere dem Pauschalreisegesetz 
(PRG), sowie der Pauschalreiseverordnung (PRV) 
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Unternehmers. 
Ein Unternehmer ist jede natürliche oder juristische 
Person, der Unternehmereigenschaft nach § 1 
KSchG zukommt (vgl § 2 Abs 9 PRG). 
1.2. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten 
als vereinbart, wenn sie – bevor der Reisende durch 
eine Vertragserklärung an einen Vertrag gebunden 
ist – übermittelt wurden oder der Reisende deren 
Inhalt einsehen konnte. Sie sind Grundlage des 
zwischen Reisevermittler und Reisenden abge-
schlossenen Geschäftsbesorgungsvertrages. Sie 
ergänzen den mit dem Reisenden abgeschlossenen 
Pauschalreisevertrag. Bucht der Reisende für Dritte 
(Mitreisende), bestätigt er damit, dass er von diesen 
Dritten bevollmächtigt wurde, ein Anbot für sie ein-
zuholen, die allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
sie zu vereinbaren sowie einen Pauschalreisevertrag 
für sie abzuschließen. Der Reisende, der für sich oder 
für Dritte eine Buchung vornimmt, gilt damit als 
Auftraggeber und übernimmt analog im Sinne des § 
7 Abs 2 PRG, sofern nicht eine andere Vereinbarung 
getroffen wird, die Verpflichtungen aus dem Vertrag 
mit dem Reiseveranstalter (Zahlungen, Rücktritt 
vom Vertrag usw.). 
1.3. Für den Geschäftsbesorgungsvertrag gelten 
die gegenständlichen Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen (vgl. Punkt 1.2). Für Vertragsverhältnisse 
zwischen dem Reisenden und dem vermittelten 
Reiseveranstalter, den vermittelten Transportunter-
nehmen (z.B. Bahn, Bus, Flugzeug, Schiff etc.) und 
anderen vermittelten Leistungsträgern gelten deren 
jeweilige Allgemeine Geschäftsbedingungen, sofern 
sie dem Reisenden - bevor er durch eine Vertragser-
klärung an einen Vertrag gebunden ist - übermittelt 
wurden oder der Reisende deren Inhalt einsehen 
konnte und der Inhalt der Geschäftsbedingungen 
nicht rechtswidrig ist oder gegen bestehendes 
Recht verstößt. 

2. Aufgaben des Reisevermittlers 
2.1. Ausgehend von den Angaben des Reisenden 
erstellt der Reisevermittler für den Reisenden Rei-
sevorschläge. Diese sind unverbindlich, es handelt 
sich deshalb noch nicht um Anbote iSd § 4 PRG. 
Können aufgrund der Angaben des Reisenden 
keine Reisevorschläge erstellt werden, so weist 
der Reisevermittler den Reisenden darauf hin. Die 
Reisevorschläge basieren auf den Angaben des 
Reisenden, weshalb unrichtige und / oder unvoll-
ständige Angaben durch den Reisenden - mangels 
Aufklärung durch den Reisenden - Grundlage der 

Reisevorschläge sein können. Bei der Erstellung 
von Reisevorschlägen können beispielsweise 
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit), die Höhe des 
Preises, Fachkompetenzen des Reiseveranstalters/ 
Leistungsträgers, Rabatte, das Bestpreisprinzip und 
anderes mehr allenfalls als Parameter herangezogen 
werden. 
2.2. Hat der Reisende ein konkretes Interesse an 
einem der vom Reisevermittler ihm unterbreiteten 
Reisevorschläge, dann erstellt der Reisevermittler 
auf Basis des Reisevorschlages ein Reiseanbot 
gemäß den Vorgaben des § 4 PRG, soweit diese für 
die Reise von Relevanz sind. Das vom Reisevermittler 
erstellte Reiseanbot bindet den Reiseveranstalter 
bzw. bei verbundenen Reiseleistungen oder einzel-
nen Reiseleistungen den Leistungsträger. Ein Vertrag 
zwischen Reiseveranstalter bzw. bei verbundenen 
Reiseleistungen oder einzelnen Reiseleistungen 
zwischen Leistungsträger und Reisendem kommt 
zustande, wenn das Reiseanbot durch den Reisen-
den angenommen wird (=Vertragserklärung des 
Reisenden, vgl 1.3.). Änderungen der im Reiseanbot 
enthaltenen vorvertraglichen Informationen auf-
grund von Preis- oder Leistungsänderungen sind 
möglich, sofern sich der Reiseveranstalter dies im 
Reiseanbot vorbehalten hat, er den Reisenden 
vor Abschluss des Pauschalreisevertrages klar, 
verständlich und deutlich über die Änderungen 
informiert und die Änderungen im Einvernehmen 
zwischen Reisenden und Reiseveranstalter 
vorgenommen werden (vgl § 5 Abs 1 PRG). Ein 
Vertrag zwischen Reiseveranstalter und Reisendem 
kommt zustande, wenn das Reiseanbot durch den 
Reisenden angenommen wird. 
2.3. Der Reisevermittler stellt die vom Reisenden 
angefragte Pauschalreise unter Rücksichtnahme auf 
die landesüblichen Gegebenheiten des jeweiligen 
Bestimmungsgebietes sowie unter Rücksichtnahme 
auf die mit der Pauschalreise allenfalls verbundenen 
Besonderheiten (z.B. Expeditionsreisen) nach 
bestem Wissen dar. Eine Pflicht zur Information 
über allgemein bekannte Gegebenheiten (z.B. 
Topographie, Klima, Flora und Fauna der vom 
Reisenden gewünschten Destination etc.) besteht 
nicht, sofern keine Umstände vorliegen, die einer 
gesonderten Aufklärung bedürfen oder sofern 
nicht die Aufklärung über Gegebenheiten für die 
Erbringung und den Ablauf bzw. die Durchführung 
der zu vereinbarenden Leistungen erforderlich ist. 
Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass sich 
der Reisende bewusst für eine andere Umgebung 
entscheidet und der Standard, die Ausstattung, die 
Speisen (insbesondere Gewürze) sowie Hygiene sich 
an den jeweiligen für das Bestimmungsland / den 
Bestimmungsort üblichen regionalen Standards / 
Kriterien orientieren. 
2.4. Der Reisevermittler informiert den Reisenden 
gemäß § 4 PRG, bevor dieser durch eine Vertragser-
klärung an einen Pauschalreisevertrag gebunden ist: 
 - Über das Vorliegen einer Pauschalreise mittels 
Standardinformationsblatt gemäß § 4 Abs 1 PRG.

 - Über die in § 4 Abs 1 PRG angeführten Infor-
mationen, sofern diese für die zu vereinbarende 
Pauschalreise einschlägig und für die Durchfüh-
rung und Leistungserbringung erforderlich sind. 

 - Ob die zu vereinbarende Pauschalreise im Allge-
meinen für Personen mit eingeschränkter Mobili-
tät geeignet ist (vgl 1.6.), sofern diese Informati-
on für die betreffende Pauschalreise einschlägig 
ist (§ 4 Abs 1 Z 1 lit h PRG). 

 - Über allgemeine Pass- und Visumerfordernisse 
des Bestimmungslandes einschließlich der un-
gefähren Fristen für die Erlangung von Visa und 
für die Abwicklung von gesundheitspolizeilichen 
Formalitäten (§ 4 Abs 1 Z 6 PRG), sofern diese 
Informationen für die betreffende Pauschalreise 
einschlägig sind. Auf Nachfrage informiert der 

Reiseveranstalter über Devisen- und Zollvor-
schriften. Als bekannt wird vorausgesetzt, dass 
für Reisen ins Ausland in der Regel ein gültiger 
Reisepass erforderlich ist, für dessen Gültigkeit 
der Reisende selbst verantwortlich ist. Der Rei-
sende ist für die Einhaltung der gesundheitspo-
lizeilichen Formalitäten selbst verantwortlich. 
Für die Erlangung eines notwendigen Visums ist 
der Reisende, sofern sich nicht der Reiseveran-
stalter oder Reisevermittler bereit erklärt hat, die 
Besorgung eines solchen zu übernehmen, selbst 
verantwortlich. 

2.5. Der Reiseveranstalter informiert den Reisenden 
gemäß Art 11 VO 2111/05 über die Identität der 
ausführenden Fluggesellschaft, sofern diese 
bereits bei Vertragsabschluss feststeht bzw. über 
jene Fluggesellschaft, die voraussichtlich den 
Flug durchführen wird. Sobald die ausführende 
Fluggesellschaft feststeht oder wenn es nach 
der Buchung zu einemWechsel der ausführenden 
Fluggesellschaft kommt, wird der Reisende so rasch 
wie möglich informiert. 
2.6. Der Reisevermittler informiert den Reisenden, 
bevor dieser durch eine Vertragserklärung gebun-
den ist, gemäß § 15 Abs 1 PRG bei verbundenen 
Reiseleistungen, dass der Reisende keine Rechte 
in Anspruch nehmen kann, die ausschließlich für 
Pauschalreisen gelten, und dass jeder Leistungser-
bringer lediglich für die vertragsgemäße Erbringung 
seiner Leistung haftet sowie dass dem Reisenden der 
Insolvenzschutz nach der Pauschalreiseverordnung 
zugute kommt. Der Reisevermittler entspricht gemäß 
§ 15 Abs 2 PRG dieser Informationspflicht, wenn 
er das entsprechende Standardinformationsblatt 
gemäß PRG Anhang II bereitstellt, sofern die Art 
der verbundenen Reiseleistungen in einem dieser 
Standardinformationsblätter abgedeckt ist. 
2.7. Besondere Wünsche des Reisenden im Sinne 
von Kundenwünschen (z.B. Meerblick), sind 
grundsätzlich unverbindlich und lösen keinen 
Rechtsanspruch aus, solange dieseWünsche nicht 
vom Reiseveranstalter im Sinne einer Vorgabe des 
Reisenden gemäß § 6 Abs 2 Z 1 PRG bestätigt 
worden sind. Erfolgt eine Bestätigung, liegt eine 
verbindliche Leistungszusage vor. Die Aufnahme 
von Kundenwünschen durch den Reiseveranstalter 
stellt lediglich eine Verwendungszusage dar, diese 
an den konkreten Leistungsträger weiterzuleiten 
bzw. ihre Erfüllbarkeit abzuklären und ist keine 
rechtlich verbindliche Zusage, solange sie nicht 
vom Reiseveranstalter bestätigt wurde. 

3. Buchung und Vertragsabschluss 
3.1. Eine Buchung kann schriftlich oder (fern)
mündlich erfolgen. (Fern-)mündliche Buchungen 
sollten vom Reisevermittler umgehend schriftlich 
bestätigt werden. Reisevermittler haben Bu-
chungsscheine bzw. eigene Aufzeichnungen zu 
verwenden, die alle wesentlichen Angaben über 
die Bestellung des Kunden sowie Kundenvorga-
ben unter Hinweis auf die der Buchung zugrunde 
liegende Reiseausschreibung (Katalog, Prospekt, 
Internetbeschreibung usw.) iSd § 6 PRG aufweisen. 
Der Vermittler hat im Hinblick auf seine eigene 
Leistung und auf die von ihm vermittelte Leistung 
des Veranstalters entsprechend der Bestimmung des 
PRG (Pauschalreisegesetz) auf die gegenständlichen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen hinzuweisen 
und sie vor Vertragsabschluss auszuhändigen oder 
dem Kunden einsehbar machen. 
3.2. Der Reisende erhält bei Abschluss eines 
Pauschalreisevertrages oder unverzüglich danach 
eine Ausfertigung des Vertragsdokuments oder 
eine Bestätigung des Vertrags auf einem dauer-
haften Datenträger (z.B. Papier, Email). Wird der 
Pauschalreisevertrag in gleichzeitiger Anwesenheit 
der Vertragsparteien geschlossen, hat der Reisende 

Anspruch auf eine Papierfassung. Bei außerhalb 
von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen im 
Sinne des § 3 Z 1 FAGG stimmt der Reisende zu, 
die Ausfertigung oder Bestätigung des Pauschal-
reisevertrages alternativ auch auf einem anderen 
dauerhaften Datenträger (z.B. Email) zur Verfügung 
gestellt zu bekommen. 
3.3. Dem Reisenden werden an der zuletzt von 
ihm bekanntgegebenen Zustell-/Kontaktadresse 
rechtzeitig vor Beginn der Pauschalreise, sofern 
nichts anderes vereinbart wurde, die Buchungs-
belege, Gutscheine, Beförderungsausweise und 
Eintrittskarten, Informationen zu den geplanten 
voraussichtlichen Abreisezeiten und gegebenenfalls 
zu planmäßigen Zwischenstationen, Anschluss-
verbindungen und Ankunftszeiten zur Verfügung 
gestellt. Sollten die soeben genannten Dokumente 
/ Unterlagen Unrichtigkeiten / Abweichungen / 
Unvollständigkeiten im Sinne von 4.5. aufweisen, 
hat der Reisende den Reisevermittler oder Reise-
veranstalter zu kontaktieren (vgl 4.5.). 
3.4. Für die Buchung, die (fern-)mündlich, schriftlich, 
per E-Mail, SMS oder Telefax erfolgt, gilt: 
 - Mit der Buchung (Reiseanmeldung) bietet der 
Kunde dem Reiseveranstalter den Abschluss des 
Pauschalreisevertrages verbindlich an. 

 - Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Reisebe-
stätigung durch den Reiseveranstalter zustande. 
Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss wird 
der Reiseveranstalter dem Kunden eine den ge-
setzlichen Vorgaben entsprechende Reisebestä-
tigung auf einem dauerhaften Datenträger über-
mitteln (welcher es dem Kunden ermöglicht, die 
Erklärung unverändert so aufzubewahren oder 
zu speichern, dass sie ihm in einem angemesse-
nen Zeitraum zugänglich ist) zum Beispiel auf Pa-
pier oder per E-Mail, sofern der Reisende nicht 
Anspruch auf eine Reisebestätigung in Papier-
form hat, weil der Vertragsschluss in gleichzei-
tiger körperlicher Anwesenheit beider Parteien 
oder außerhalb von Geschäftsräumen erfolgte. 

3.5. Bei Buchungen im elektronischen Geschäfts-
verkehr (Internet, App, Telemedien etc.) gilt für 
den Vertragsabschluss: 
 -  Dem Kunden wird der Ablauf der elektronischen 
Buchung in der entsprechenden Anwendung er-
läutert. - Dem Kunden steht zur Korrektur seiner 
Eingaben, zur Löschung oder zum Zurücksetzen 
des gesamten Buchungsformulars eine entspre-
chende Korrekturmöglichkeit zur Verfügung, de-
ren Nutzung erläutert wird. 

 - Die zur Durchführung von Vertrags-, Bestell- 
und Geschäftsabwicklung verwendete Sprache 
ist Deutsch. - Soweit der Vertragstext vom Rei-
severanstalter gespeichert wird, wird der Kunde 
darüber und über die Möglichkeit zum späteren 
Abruf des Vertragstextes unterrichtet. 

 - Mit Betätigung des Buttons „zahlungspflichtig 
buchen“ oder mit vergleichbarer Formulierung 
bietet der Kunde dem Reiseveranstalter den Ab-
schluss des Pauschalreisevertrages verbindlich an. 

 - Dem Kunden wird der Eingang seiner Reisean-
meldung unverzüglich auf elektronischem Weg 
bestätigt (Eingangsbestätigung). 

 - Die Übermittlung der Reiseanmeldung durch 
Betätigung des Buttons begründet keinen An-
spruch des Kunden auf das Zustandekommen 
eines Vertrages. 

 - Der Vertrag kommt erst durch den Zugang der Rei-
sebestätigung des Reiseveranstalters beim Kun-
den zustande, die auf einem dauerhaften Daten-
träger erfolgt. Erfolgt die Reisebestätigung sofort 
nach Betätigung des Buttons „zahlungspflichtig 
buchen“ durch entsprechende unmittelbare Dar-
stellung der Reisebestätigung am Bildschirm, so 
kommt der Pauschalreisevertrag mit Darstellung 
dieser Reisebestätigung zustande. In diesem Fall 
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• GEO Reisen & Erlebnis GmbH
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(auch gültig für die Produktmarke „Meine Kreuzfahrt – Cruise Center“)



bedarf es auch keiner Zwischenmitteilung über 
den Eingang der Buchung, soweit dem Kunden 
die Möglichkeit zur Speicherung auf einem dauer-
haften Datenträger und zum Ausdruck der Reise-
bestätigung angeboten wird. Die Verbindlichkeit 
des Pauschalreisevertrages ist jedoch nicht davon 
abhängig, dass der Kunde diese Möglichkeit zur 
Speicherung oder zum Ausdruck tatsächlich nutzt. 

 - Die Vertragsdaten werden dem Kunden auto-
matisch übermittelt. Sie bleiben zur Fakturie-
rung und Vertragsabwicklung gespeichert, sind 
jedoch aus Sicherheitsgründen nicht mehr über 
das Internet abrufbar. Der Kunde kann diese je-
doch jederzeit anfordern und erhält diese danach 
erneut zugesandt. 

3.6. Derjenige, der für sich oder für Dritte eine 
Buchung vornimmt, gilt damit als Auftraggeber 
und übernimmt mangels anderweitiger Erklärung 
die Verpflichtungen aus der Auftragserteilung 
gegenüber dem Reisebüro (Zahlungen, Rücktritt 
vom Vertrag usw.). 
3.7. Bei Buchung wird ein obligatorisches Ser-
viceentgelt in Höhe von 29 EUR pro Erwachsenem 
und 15 EUR pro Kind, jedoch maximal 79 EUR pro 
Buchung, sowie eine Anzahlung je nach Vorgaben 
des Veranstalters und unter Beachtung der Vor-
schriften zur Insolvenzabsicherung eingehoben. 
Die Restzahlung – diese erfolgt nach den derzeit 
geltenden Bestimmungen der Reisebürosicherungs-
verordnung bzw. nach einer in der Folge an diese 
Stelle tretende gesetzlichen Bestimmung – sowie 
der Ersatz von Barauslagen (Telefonspesen usw.) 
sind mangels anderweitiger Vereinbarungen 20 
Tage vor Reiseantritt oder gegebenenfalls bei 
früherem Aushändigen von Reisedokumenten 
(dazu gehören nicht Personaldokumente) des 
jeweiligen Veranstalters oder Leistungsträgers an 
das Reisebüro zu bezahlen. Zahlungen haben in der 
Regel am Weg einer elektronisch zu verarbeitenden 
Überweisung zu erfolgen. Erfolgt die Bezahlung in 
anderer Form (z.B. Kreditkarte, Nachnahme o.ä.), 
fällt eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr von 15 
EUR plus eventueller Fremdspesen pro Transaktion 
an. Reiseunternehmungen, die Buchungen entge-
gennehmen, sind verpflichtet, dem Reisenden bei 
oder unverzüglich nach Vertragsabschluss eine 
Bestätigung iSd § 6 PRG über den Reisevertrag 
(Reisebestätigung) zu übermitteln. 

4. Aufklärungs- & Mitwirkungspflicht des Reisenden 
4.1. Der Reisende hat dem Reisevermittler alle für 
die Pauschalreise erforderlichen und relevanten 
personenbezogenen (z.B. Geburtsdatum, Staatsan-
gehörigkeit etc.) und sachbezogenen Informationen 
(z.B. geplante Einfuhr / Mitnahme von Medikamen-
ten, Prothesen, Tieren etc.) rechtzeitig, vollständig 
und wahrheitsgemäß mitzuteilen. Der Reisende hat 
den Reiseveranstalter über alle in seiner Person 
oder der von Mitreisenden gelegenen Umstände 
(z.B. Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeit, 
keine Reiseerfahrung etc.) und über seine bzw. 
die besonderen Bedürfnisse seiner Mitreisenden, 
insbesondere über eine vorliegende eingeschränkte 
Mobilität bzw. den Gesundheitszustand und sonsti-
ge Einschränkungen, welche für die Erstellung von 
Reiseanboten bzw. für die Aus- bzw. Durchführung 
einer Pauschalreise mit den zu vereinbarenden 
Leistungen von Relevanz sein können (z.B. bei 
Wanderreisen etc.), in Kenntnis zu setzen. 
4.2. Dem Reisenden wird empfohlen, bei Vorliegen 
einer eingeschränkten Mobilität oder anderen 
Einschränkungen bzw. besonderen Bedürfnissen 
im Sinne von Punkt 4.1. (z.B. Erfordernis spezieller 
Medikation, regelmäßiger medizinischer Behandlun-
gen etc.) vor Buchung mit einem Arzt abzuklären, 
ob die notwendige Reisefähigkeit gegeben ist. 
4.3. Kommt es erst im Zeitraum zwischen Vertrags-
abschluss und Antritt der Reise zu einer Einschrän-
kung der Mobilität des Reisenden oder ergeben sich 
in diesem Zeitraum sonstige Einschränkungen im 
Sinne des 3.1., so hat der Reisende dem Reisever-
mittler dies unverzüglich – wobei die Schriftform aus 
Beweisgründen empfohlen wird – mitzuteilen, damit 
dieser den Reiseveranstalter bzw. bei verbundenen 
Reiseleistungen oder einzelnen Reiseleistungen den 
Leistungsträger entsprechend informieren kann. 
Kommt der Reisende seiner Aufklärungspflicht nicht 
vollständig bzw. rechtzeitig nach und erklärt der 
Reiseveranstalter den Vertragsrücktritt, steht dem 
Reiseveranstalter ein Anspruch auf Entschädigung 
gemäß den Entschädigungspauschalen zu. 
4.4. Der Reisende, der für sich oder Dritte (Mitrei-
sende) eine Buchung vornimmt, gilt als Auftraggeber 
und übernimmt analog im Sinne des § 7 Abs 2 PRG, 
sofern nicht eine andere Vereinbarung getroffen 
wird, die Verpflichtungen aus dem Vertrag mit dem 
Reiseveranstalter (z.B. Entrichtung des Entgelts; nur 
der Auftraggeber ist berechtigt den Rücktritt vom 

Vertrag zu erklären etc.) (vgl 1.2.).
4.5. Der Reisende ist verpflichtet, sämtliche 
durch den Reiseveranstalter übermit telten 
Vertragsdokumente (z.B. Pauschalreisevertrag, 
Buchungsbestätigung, Gutscheine) auf sachliche 
Richtigkeit zu seinen Angaben / Daten und auf 
allfällige Abweichungen (Schreibfehler; z.B. Na-
men, Geburtsdatum) sowie Unvollständigkeiten 
zu überprüfen und im Fall von Unrichtigkeiten / 
Abweichungen / Unvollständigkeiten diese dem 
Reiseveranstalter unverzüglich und nachweislich 
zur Berichtigung mitzuteilen. 
4.6. Der Reiseveranstalter trägt im Fall der 
Unmöglichkeit der ver traglich vereinbar ten 
Rückbeförderung des Reisenden aufgrund un-
vermeidbarer und außergewöhnlicher Umstände 
die Kosten für die notwendige Unterbringung für 
höchstens drei Nächte. Dies gilt nicht für Reisende 
mit eingeschränkter Mobilität (gemäß Artikel 2 
Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1107/2006 
über die Rechte von behinderten Flugreisenden 
und Flugreisenden mit eingeschränkter Mobilität) 
und deren Mitreisende, für schwangere Reisende, 
für unbegleitete minderjährige Reisende und für 
Reisende, die besondere medizinische Betreuung 
benötigen, sofern die genannten Personen ihre 
besonderen Bedürfnisse, die bei Buchung noch nicht 
bestanden haben oder ihnen noch nicht bekannt 
sein mussten, dem Reiseveranstalter 48 Stunden 
vor Reisebeginn mitteilen (vgl 4.3.). 
4.7. Der Reisende hat gemäß § 11 Abs 2 PRG jede 
von ihm wahrgenommene Vertragswidrigkeit der 
vereinbarten Reiseleistungen unverzüglich und 
vollständig, inklusive konkreter Bezeichnung der 
Vertragswidrigkeit / des Mangels, zu melden, damit 
der Reiseveranstalter in die Lage versetzt werden 
kann, die Vertragswidrigkeit – sofern diese nach 
Einzelfall möglich oder tunlich ist – unter Berück-
sichtigung der jeweiligen Umstände (z.B. Zeitver-
schiebung, Unmöglichkeit der Kontaktaufnahme bei 
Expeditionsreisen, Vorliegen einer Alternative bzw. 
einer Austausch-/Verbesserungsmöglichkeit etc.) 
und des allenfalls damit einhergehenden Aufwandes 
(z.B. Ersatzzimmer säubern, Ersatzhotel ausfin-
dig machen etc.), vor Ort zu beheben. Tritt eine 
Vertragswidrigkeit während der Geschäftszeiten 
des Reisevermittlers auf, hat der Reisende die 
Vertragswidrigkeit diesem zu melden. Außerhalb der 
üblichen Geschäftszeiten hat der Reisende Vertrags-
widrigkeiten dem Vertreter des Reiseveranstalters 
vor Ort, oder, wenn ein solcher nicht vorhanden und 
/ oder nicht vertraglich geschuldet ist, direkt dem 
Reiseveranstalter unter der im Pauschalreisevertrag 
mitgeteilten Notfallnummer zu melden. Im Falle des 
Unterlassens der Meldung einer Vertragswidrigkeit 
hat dies, wenn Abhilfe vor Ort möglich und eine 
Meldung auch zumutbar gewesen wäre, Auswir-
kungen auf allfällige gewährleistungsrechtliche 
Ansprüche des Reisenden. Das Unterlassen der 
Meldung kann gemäß § 12 Abs 2 PRG hinsichtlich 
schadenersatzrechtlicher Ansprüche auch als Mit-
verschulden (§ 1304 ABGB) angerechnet werden. 
Eine Meldung einer Vertragswidrigkeit bewirkt 
noch keine Leistungszusage des Reiseveranstalters. 
4.8. Der Reisende ist verpflichtet, die im Rahmen 
des getroffenen Vertrages vereinbarten Entgelte 
gemäß den Zahlungsbestimmungen fristgerecht 
und vollständig zu bezahlen. Der Reisende hält den 
Reisevermittler für den im Fall der Nichtzahlung 
beim Reisevermittler eingetretenen Schaden 
(Vorauszahlungen des Reisevermittlers) schadlos. 
Im Fall der nicht fristgerechten oder nicht vollstän-
digen Anzahlung oder Restzahlung behält sich der 
Reiseveranstalter nach Mahnung unter Setzung 
einer Nachfrist vor, den Rücktritt vom Vertrag zu 
erklären und unabhängig von der anfallenden 
Entschädigungspauschale einen allenfalls darüber 
hinausgehenden Schadenersatz anzusprechen.
4.9. Der Reisende hat im Fall der Geltendmachung 
und des Erhalts von Zahlungen aus Schadener-
satz- oder Preisminderungsansprüchen im Sinne 
des § 12 Abs 5 PRG (z.B. Ausgleichszahlung 
gemäß Art 7 FluggastrechteVO) oder im Falle des 
Erhalts sonstiger Auszahlungen und Leistungen 
von Leistungsträgern oder von Dritten, die auf 
Schadenersatz- oder Preisminderungsansprüche 
des Reisenden gegen den Reiseveranstalter an-
zurechnen sind (z.B. Auszahlungen des Hotels), 
den Reisevermittler oder Reiseveranstalter von 
diesem Umstand vollständig und wahrheitsgemäß 
in Kenntnis zu setzen. 
4.10. Den Reisenden trif f t bei Auftreten von 
Vertragswidrigkeiten grundsätzlich eine Scha-
densminderungspflicht (§ 1304 ABGB). 

5. Versicherung 
5.1. Grundsätzlich ist bei Urlaubsreisen zu beachten, 
dass keine wertvollen Gegenstände, wichtigen 

Dokumente etc. mitgenommen werden sollten. 
Bei wichtigen Dokumenten wird die Anfertigung 
und Verwendung von Kopien – soweit deren 
Gebrauch erlaubt ist – empfohlen. Der Diebstahl 
von Wertgegenständen kann nicht ausgeschlossen 
werden und ist vom Reisenden grundsätzlich selbst, 
als Verwirklichung des allgemeinen Lebensrisikos, 
zu tragen. 
5.2. Es wird empfohlen, eine Versicherung (Reise-
rücktrittsversicherung, Reiseabbruchversicherung, 
Reisegepäckversicherung, Reisehaftpflichtversi-
cherung, Auslandsreisekrankenversicherung, 
Verspätungsschutz, Personenschutz etc.), welche 
ausreichende Deckung ab dem Datum des Pau-
schalreisevertrages bis zum Ende der Pauschalreise 
gewährleistet, abzuschließen. 

6. Preisänderungen vor Reisebeginn 
Der Reisevermittler setzt den Reisenden an der 
von ihm zuletzt bekanntgegebenen Adresse klar, 
verständlich und deutlich auf einem dauerhaften Da-
tenträger (z.B. Papier, Email) über Preisänderungen 
im Sinne des § 8 PRG, die sich der Reiseveranstalter 
im Pauschalreisevertrag vorbehalten hat, spätestens 
20 Tage vor Beginn der Pauschalreise unter Angabe 
der Gründe der Preisänderung, in Kenntnis. 

7. Änderungen der Leistung vor Reisebeginn 
7.1. Der Reiseveranstalter behält sich gegebenenfalls 
das Recht vor, vor Reisebeginn unerhebliche Leis-
tungsänderungen vorzunehmen. Der Reisevermittler 
informiert den Reisenden klar, verständlich und 
deutlich auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. 
Papier, Email) an der von ihm zuletzt bekanntge-
gebenen Adresse über die Änderungen, die sich 
der Reiseveranstalter im Pauschalreisevertrag 
vorbehalten hat und die er einseitig gemäß § 9 
Abs 1 PRG vornimmt. 
7.2. Unerhebliche Änderungen sind – wobei dies 
jeweils im Einzelfall zu prüfen ist – geringfügige, 
sachlich gerechtfertigte Änderungen, die den 
Charakter und / oder die Dauer und / oder den 
Leistungsinhalt und / oder die Qualität der ge-
buchten Pauschalreise nicht wesentlich verändern. 
7.3. Bei erheblichen Änderungen kann es sich um 
eine erhebliche Verringerung der Qualität oder 
des Wertes von Reiseleistungen, zu denen der 
Reiseveranstalter gezwungen ist, handeln, wenn 
die Änderungen wesentliche Eigenschaften der 
Reiseleistungen betreffen und / oder Einfluss auf die 
Pauschalreise und / oder Reiseabwicklung entfalten. 
Ob eine Änderung bzw. Verringerung der Qualität 
oder des Werts von Reiseleistungen erheblich ist, 
muss im Einzelfall unter Rücksichtnahme auf die Art, 
die Dauer, den Zweck und Preis der Pauschalreise 
sowie unter Rücksichtnahme auf die Intensität 
und Dauer sowie Ursächlichkeit der Änderung und 
allenfalls auf die Vorwerfbarkeit der Umstände, die 
zur Änderung geführt haben, beurteilt werden. 
7.4. Ist der Reiseveranstalter gemäß § 9 Abs 2 
PRG zu erheblichen Änderungen im oben ange-
führten Sinn jener wesentlichen Eigenschaften 
der Reiseleistungen, die den Charakter und Zweck 
der Pauschalreise ausmachen (vgl § 4 Abs 1 Z 1 
PRG), gezwungen oder kann er Vorgaben des 
Reisenden, die vom Reiseveranstalter ausdrücklich 
bestätigt wurden, nicht erfüllen oder erhöht er den 
Gesamtpreis der Pauschalreise entsprechend den 
Bestimmungen des § 8 PRG, um mehr als 8 %, 
kann der Reisende 
 - innerhalb einer vom Reiseveranstalter festgeleg-
ten angemessenen Frist den vorgeschlagenen Än-
derungen zustimmen oder 

 - der Teilnahme an einer Ersatzreise zustimmen, 
sofern diese vom Reiseveranstalter angeboten 
wird, oder 

 - vom Vertrag ohne Zahlung einer Entschädigung 
zurücktreten.

Der Reisevermittler wird daher den Reisenden in den 
oben angeführten Fällen über folgende Punkte an 
der von ihm zuletzt bekanntgegebenen Adresse klar, 
verständlich und deutlich auf einem dauerhaften 
Datenträger (z.B. Papier, Email) informieren über: 
 - die Änderungen der Reiseleistungen sowie gege-
benenfalls deren Auswirkungen auf den Preis der 
Pauschalreise - die angemessene Frist, innerhalb 
derer der Reisende den Reiseveranstalter über 
seine Entscheidung in Kenntnis zu setzen hat, 
sowie die Rechtswirkung der Nichtabgabe ei-
ner Erklärung innerhalb der angemessenen Frist 

 - gegebenenfalls die als Ersatz angebotene Pau-
schalreise und deren Preis. 

Dem Reisenden wird empfohlen, sich bei seiner 
Erklärung der Schriftform zu bedienen. Gibt der 
Reisende innerhalb der Frist keine Erklärung ab, 
so gilt dies als Zustimmung zu den Änderungen.

8. Haftung 
8.1. Der Reisevermittler haftet im Rahmen des § 17 
PRG für Buchungsfehler (z.B. Schreibfehler), sofern 
diese nicht auf eine irrtümliche oder fehlerhafte oder 
unvollständige Angabe des Reisenden oder auf 
unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände 
im Sinne des § 2 Abs 12 PRG zurückzuführen sind. 
8.2. Der Reisevermittler haftet nicht für Sach- und 
Vermögensschäden des Reisenden, die im Zusam-
menhang mit der Buchung entstehen, sofern sie auf 
unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände 
im Sinne des § 2 Abs 12 PRG zurückzuführen sind. 
8.3. Der Reisevermittler haftet nicht für die Er-
bringung der von ihm vermittelten Leistung oder 
für die Erbringung einer Leistung, welche nicht 
von ihm vermittelt worden ist bzw. nicht von ihm 
zugesagt worden ist dem Reisenden zu vermitteln 
sowie nicht für vom Reisenden nach Reiseantritt 
selbst gebuchte Zusatzleistungen vor Ort. Kommt 
der Reisevermittler bei der Vermittlung verbundener 
Reiseleistungen seinen Informationspflichten oder 
Pflichten zur Insolvenzabsicherung im Sinne des § 15 
Abs 2 PRG nicht nach, haftet er nach den ansonsten 
nur für Pauschalreisen geltenden Bestimmungen 
der §§ 7 und 10 sowie des 4. Abschnitts des PRG. 
8.4. Vermittelt der Reisevermittler eine Pauschal-
reise eines Reiseveranstalters mit Sitz außerhalb 
des EWR, hat er nachzuweisen, dass der Reiseve-
ranstalter den im 4. Abschnitt des PRG genannten 
Pflichten (Erbringung der vereinbarten Leistungen, 
Gewährleistung, Schadenersatz, Beistandspflicht) 
nachkommt. Ist dies nicht der Fall, haftet der Rei-
severmittler gemäß § 16 PRG für die Einhaltung 
der genannten Pflichten. 

9. Quality Plus und Gebühren 
GEO Reisen und Raiffeisen-Reisen berechnen 
 - ein obligatorisches Entgelt für das Mehrwertpa-
ket „QualityPlus“ (Q+) für Reise-, Hotel-, Miet-
wagen- und Flugbuchungen in Höhe von 29 EUR 
pro Erwachsenem und 15 EUR pro Kind, jedoch 
maximal 79 EUR pro Buchung. Weitere Informati-
onen, Schadensmeldung, Polizze und Bedingun-
gen finden Sie unter www.georeisen. com/qua-
lityplus, www.raiffeisen-reisen.at/qualityplus 
sowie www.meinekreuzfahrt.com/qualityplus

 - für Umbuchungen, Stornierungen, Umschreibun-
gen, Einholung von Sondergenehmigungen, für 
Kulanzanträge, Einlösung von Travel Credits, Air-
pässe (RTW): 39 EUR pro Vorgang 

 - für Visabesorgung: 35 EUR pro Person bei elek-
tronischer Besorgung und 65 EUR pro Person 
bei postalischer Besorgung, jeweils zzgl. Kon-
sulargebühren 

 - für Konzertkarten und Eintrittskarten: 20% Auf-
schlag Obige Serviceentgelte gelten bis auf Wi-
derruf und verstehen sich zuzüglich allfälliger 
Veranstalter- bzw. Airline- Gebühren, Flugha-
fen- und sonstiger Taxen, Sicherheitsgebühren 
u.ä. Änderungen vorbehalten. 

10. Zustellung / elektronischer Schriftverkehr 
Als Zustell- / Kontaktadresse des Reisenden gilt 
die dem Reisevermittler zuletzt bekannt gegebene 
Adresse (z.B. Email-Adresse). Änderungen sind 
vom Reisenden unverzüglich bekanntzugeben. 
Es wird dem Reisenden empfohlen, sich dabei der 
Schriftform zu bedienen. 

ABSCHNITT B –  
DAS REISEBÜRO ALS VERANSTALTER 

Die nachstehenden Bedingungen sind Grundlagen 
des Vertrages (in der Folge Reisevertrag genannt), 
den Buchende mit dem Veranstalter GEO Reisen 
oder Raiffeisen- Reisen entweder direkt (schrift-
lich fern[mündlich]) oder unter Inanspruchnahme 
eines Vermittlers schließen. Für den Fall des 
Direktabschlusses treffen den Veranstalter die 
Vermittlerpflichten sinngemäß. 

1. Geltungsbereich und Definitionen 
1.1. Ein Reiseveranstalter ist ein Unternehmer, 
der entweder direkt oder über einen anderen 
Unternehmer oder gemeinsam mit einem anderen 
Unternehmer Pauschalreisen (iSd § 2 Abs 2 PRG) 
zusammenstellt und vertraglich zusagt oder anbietet 
(vgl § 2 Abs 7 PRG). Der Reiseveranstalter erbringt 
seine Leistungen entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen, insbesondere dem Pauschalreisege-
setz (PRG) sowie der Pauschalreiseverordnung (PRV) 
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Unternehmers. 
Ein Unternehmer ist jede natürliche oder juristische 
Person, der Unternehmereigenschaft nach § 1 
KSchG zukommt (vgl § 2 Abs 9 PRG). Ein Unterneh-
men, das als Reiseveranstalter auftritt, kann auch als 
Reisevermittler tätig werden, wenn Fremdleistungen 
vermittelt werden (z. B. fakultativer Ausflug am 



Urlaubsort oder Verlängerungsprogramme), sofern 
es auf diese Vermittlerfunktion hinweist. 
1.2. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten 
als vereinbart, wenn sie – bevor der Reisende durch 
eine Vertragserklärung an einen Vertrag gebunden 
ist – übermittelt wurden oder der Reisende deren 
Inhalt einsehen konnte. Sie ergänzen den mit dem 
Reisenden abgeschlossenen Pauschalreisevertrag. 
Bucht der Reisende für Drit te (Mitreisende), 
bestätigt er damit, dass er von diesen Dritten 
bevollmächtigt wurde, ein Anbot für sie einzuholen, 
die allgemeinen Geschäftsbedingungen für sie zu 
vereinbaren sowie einen Pauschalreisevertrag für 
sie abzuschließen. Der Reisende, der für sich oder 
für Dritte eine Buchung vornimmt, gilt damit als 
Auftraggeber und übernimmt analog im Sinne des § 
7 Abs 2 PRG, sofern nicht eine andere Vereinbarung 
getroffen wird, die Verpflichtungen aus dem Vertrag 
mit dem Reiseveranstalter (Zahlungen, Rücktritt 
vom Vertrag usw.). 
1.3. Reisender ist jede Person, die einen den 
Bestimmungen des Pauschalreisegesetzes unter-
liegenden Vertrag (z.B. Pauschalreisevertrag) zu 
schließen beabsichtigt oder die aufgrund eines 
solchen Vertrags berechtigt ist, Reiseleistungen 
in Anspruch zu nehmen. 
1.4. Der Katalog und die Homepage des Reise-
veranstalters dienen als bloße Werbemittel. Die 
darin präsentierten Pauschalreisen und sonstigen 
Leistungen stellen keine Anbote dar. 
1.5. Unter einem Pauschalreisevertrag versteht 
man den Vertrag, der zwischen dem Reiseveran-
stalter und dem Reisenden über eine Pauschalreise 
abgeschlossen wird. 
1.6. Unter dem Reisepreis wird der im Pauschalreise-
vertrag angegebene, vom Reisenden zu bezahlende 
Betrag verstanden. 
1.7. Eine Person mit eingeschränkter Mobilität 
ist analog zu Art 2 lit a VO 1107/2006 (Rechte 
von behinderten Flugreisenden und Flugreisenden 
mit eingeschränkter Mobilität) eine Person mit 
einer körperlichen Behinderung (sensorisch oder 
motorisch, dauerhaft oder zeitweilig), die die Inan-
spruchnahme von Bestandteilen der Pauschalreise 
(z.B. die Benutzung eines Beförderungsmittels, einer 
Unterbringung) einschränkt und eine Anpassung der 
zu vereinbarenden Leistungen an die besonderen 
Bedürfnisse dieser Person erfordert. 
1.8. Unvermeidbare und außergewöhnliche bzw. 
unvorhersehbare Umstände sind Vorfälle / Ereignisse 
/ Gegebenheiten außerhalb der Sphäre / Kontrolle 
desjenigen, der sich auf sie beruft und deren Folgen 
sich auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn 
alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen worden 
wären (z.B. Kriegshandlungen, schwerwiegende 
Beeinträchtigungen der Sicherheit wie Terrorismus, 
Ausbrüche schwerer Krankheiten, Naturkatastro-
phen, Witterungsverhältnisse, die eine sichere Reise 
verhindern etc.) (vgl § 2 Abs 12 PRG). 
1.9. Das Pauschalreisegesetz und die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gelten nicht für Pau-
schalreiseverträge, die auf der Grundlage einer 
allgemeinen Vereinbarung über die Organisation 
von Geschäftsreisen (z.B. Rahmenvertrag) zwischen 
zwei Unternehmern geschlossen werden. 
1.10. Die zur Durchführung von Vertrags-, Bestell- 
und Geschäftsabwicklung verwendete Sprache 
ist Deutsch. 
1.11. Die Vertragspartner vereinbaren die Anwen-
dung österreichischen Rechts. Hat der Verbraucher 
im Inland seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt oder ist er im Inland beschäftigt, so 
kann für eine Klage gegen ihn nur die Zuständigkeit 
des Gerichtes begründet werden, in dessen Sprengel 
der Wohnsitz, der gewöhnliche Aufenthalt oder 
der Ort der Beschäftigung liegt; dies gilt nicht für 
Rechtsstreitigkeiten, die bereits entstanden sind. 

2. Aufgaben des Reiseveranstalters 
Alle Aufgaben des Reisevermittlers gemäß Teil 
A Punkt 2 gelten sinngemäß auch für den Rei-
severanstalter. 

3. Reisevermittler und vor Ort gebuchte Leistungen
3.1. Reisevermittler sind vom Reiseveranstalter 
nicht ermächtigt, abweichende Vereinbarungen zu 
treffen, Auskünfte zu geben oder Zusicherungen 
zu machen, die den vereinbarten Inhalt des Pau-
schalreisevertrags abändern, über die vertraglich 
zugesagten Leistungen vom Reiseveranstalter 
hinausgehen oder im Widerspruch zum Reiseanbot 
stehen. Reisekataloge und Internetausschreibun-
gen, die nicht vom Reiseveranstalter herausgegeben 
wurden, sind für den Reiseveranstalter und dessen 
Leistungspflicht nicht verbindlich, soweit sie nicht 
durch ausdrückliche Vereinbarung zwischen Reise-
veranstalter und Reisendem zum Gegenstand des 
Reiseanbots oder zum Inhalt der Leistungspflicht 

des Reiseveranstalters gemacht wurden. 
3.2. Bei Dritten vom Reiseveranstalter verschiede-
nen bzw. dem Reiseveranstalter nicht zurechenbaren 
Leistungsträgern gebuchte Leistungen vor Ort 
sind für den Reiseveranstalter und dessen Leis-
tungspflicht nicht verbindlich und werden diesem 
nicht zugerechnet, sofern diese Leistungen nicht 
ausdrücklich vom Reiseveranstalter bestätigt / 
autorisiert wurden (vgl. auch 20.6.). 

4. Aufklärungs- & Mitwirkungspflicht des Reisenden
Es gelten die Bestimmungen gemäß Teil A Punkt 4. 

5. Versicherung 
Es gelten die Hinweise gemäß Teil A Punkt 5. 

6. Buchung / Vertragsabschluss / Anzahlung 
6.1. Der Pauschalreisevertrag kommt zwischen dem 
Reisenden und dem Reiseveranstalter zustande, 
wenn Übereinstimmung über die wesentlichen 
Vertragsbestandteile (Preis, Leistung und Termin) 
besteht und der Reisende das Anbot des Reisever-
anstalters annimmt. Dadurch ergeben sich Rechte 
und Pflichten für den Reiseveranstalter und für 
den Reisenden. 
6.2. Der Reisende hat – sofern keine andere Ver-
einbarung getroffen wird – innerhalb von 3 Tagen 
nach Zugang des Pauschalreisevertrages, frühestens 
jedoch 11 Monate vor dem Ende der Pauschalreise, 
eine Anzahlung von 20% des Reisepreises auf 
das vom Reisevermittler bekanntgegebene Konto 
zu überweisen. 
6.3. Erfolgt ein Vertragsschluss innerhalb von 20 
Tagen vor Abreise, ist der gesamte Reisepreis bei 
Zugang des Pauschalreisevertrages auf das vom 
Reisevermittler bekanntgegebene Konto sofort 
zu überweisen. 
6.4. Kommt der Reisende seinen Zahlungsver-
pflichtungen gemäß 6.2. oder 6.3. nicht nach, 
behält sich der Reiseveranstalter nach Mahnung 
mit Fristsetzung vor, den Rücktritt vom Vertrag 
zu erklären und Schadenersatz entsprechend den 
Entschädigungspauschalen zu verlangen. 
6.5. Zahlungen haben in der Regel am Weg einer 
elektronisch zu verarbeitenden Überweisung zu 
erfolgen. Erfolgt die Bezahlung in anderer Form (z.B. 
Kreditkarte, Nachnahme o.ä.), fällt eine zusätzliche 
Bearbeitungsgebühr von 15 EUR plus eventueller 
Fremdspesen pro Transaktion an. 

7. Personen mit eingeschränkter Mobilität 
7.1. Ob eine Pauschalreise für Personen mit ein-
geschränkter Mobilität konkret geeignet ist, ist 
im Einzelfall unter Berücksichtigung der Art und 
des Ausmaßes der eingeschränkten Mobilität, des 
Charakters der Pauschalreise, der Bestimmungs-
region, der Transportmittel sowie der Unterkunft 
abzuklären. Personen mit eingeschränkter 
Mobilität haben deshalb beim Reiseveranstalter 
nachzufragen, ob die gewünschte Pauschalreise 
im konkreten Fall für sie geeignet ist. Die Eignung 
einer Pauschalreise im konkreten Fall für Personen 
mit eingeschränkter Mobilität, bedeutet nicht, 
dass sämtliche im Pauschalreisevertrag enthaltene 
Leistungen uneingeschränkt von der Person mit 
eingeschränkter Mobilität in Anspruch genommen 
werden können (so kann z.B. eine Hotelanlage 
über geeignete Zimmer und andere Bereiche für 
Personen mit eingeschränkter Mobilität verfügen. 
Dies bedeutet aber nicht, dass die gesamte Anlage 
(z.B. Benützung des Pools etc.) für Personen mit 
eingeschränkter Mobilität geeignet ist. 
7.2. Der Reiseveranstalter kann die Buchung einer 
Pauschalreise durch eine Person mit eingeschränkter 
Mobilität ablehnen, sofern der Reiseveranstalter 
und/oder einer der Erfüllungsgehilfen (z.B. Hotel, 
Airline etc.) nach einer sorgfältigen Einschätzung 
der spezifischen Anforderungen und Bedürfnisse 
des Reisenden zu dem Schluss kommen, dass die-
ser nicht sicher und in Übereinstimmung mit den 
Sicherheitsbestimmungen befördert / untergebracht 
werden kann oder dass die konkrete Pauschalreise 
für den Reisenden nicht geeignet ist.
7.3. Der Reiseveranstalter und/oder Erfüllungs-
gehilfe (z.B. Airline, Hotel etc.) behält sich das 
Recht vor, die Beförderung/ Unterbringung eines 
Reisenden abzulehnen, der es verabsäumt hat, 
den Reiseveranstalter gemäß 4.1. und/oder 4.3. 
der AGB ausreichend über seine eingeschränkte 
Mobilität und/oder besonderen Bedürfnisse zu 
benachrichtigen, um dadurch den Reiseveranstalter 
und/oder den Erfüllungsgehilfen in die Lage zu 
versetzen, die Möglichkeit der sicheren und organi-
satorisch praktikablen Beförderung/Unterbringung 
zu beurteilen. 
7.4. Der Reiseveranstalter behält sich das Recht 
vor, Reisenden, die der Meinung des Reisever-
anstalters und/oder eines der Erfüllungsgehilfen 

(z.B. Airline, Hotel etc.) nach nicht reisefähig sind 
oder aufgrund von Reiseverlauf, Destination etc. 
nicht für die Pauschalreise geeignet sind oder eine 
Gefahr für sich oder andere während der Reise 
darstellen, die Teilnahme an der Pauschalreise aus 
Sicherheitsgründen zu verweigern. 

8. Pauschalreisevertrag 
Es gelten die Bestimmungen Teil A Punkt 3 
sinngemäß. 

9. Ersatzperson 
Der Reisende hat gemäß § 7 PRG das Recht, den 
Pauschalreisevertrag auf eine andere Person, die 
sämtliche Vertragsbedingungen erfüllt und auch für 
die Pauschalreise geeignet ist (Kriterien können z.B. 
Geschlecht, Nichtvorliegen einer Schwangerschaft, 
Gesundheitszustand, ausreichender Impfschutz, 
besondere Kenntnisse und Fähigkeiten, Visa, 
gültige Einreisedokumente, Nichtbestehen eines 
Einreiseverbotes etc. sein), zu übertragen. Erfüllt 
die andere Person nicht alle Vertragsbedingungen 
oder ist sie nicht für die Pauschalreise geeignet, 
kann der Reiseveranstalter der Übertragung des 
Vertrages widersprechen. Der Reiseveranstalter 
ist innerhalb einer angemessenen Frist, spätes-
tens jedoch 7 Tage vor Reisebeginn, auf einem 
dauerhaften Datenträger über die Übertragung 
des Vertrages in Kenntnis zu setzen. Bei einem 
Wechsel in der Person des Reisenden kommt es in 
jedem Fall zu einer Umbuchungsgebühr, die sich 
aus dem Aufwand des Reiseveranstalters und den 
anfallenden Fremdkosten (Agentur, bereits getä-
tigter Aufwand, Fluglinie etc.) zusammensetzt. Der 
Reisende, der den Pauschalreisevertrag überträgt, 
und die Person, die in den Vertrag eintritt, haften 
dem Reiseveranstalter als Gesamtschuldner für 
den noch ausstehenden Betrag des Reisepreises 
und die Mindestmanipulationsgebühr, sowie für 
darüber hinaus entstehende Mehrkosten. So be-
handeln viele Fluggesellschaften oder Dienstleister 
Änderungen des Reisedatums und/oder des Namens 
des Reisenden als Stornierung und berechnen diese 
entsprechend. Die dabei entstehenden Mehrkosten 
werden dem Reisenden analog § 7 Abs 2 PRG in 
Rechnung gestellt. 

10. Preisänderungen vor Reisebeginn 
10.1. Der Reiseveranstalter behält sich das Recht 
vor, nach Abschluss des Pauschalreisevertrages bis 
spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise 
Preisänderungen vorzunehmen. Der Reiseveran-
stalter wird den Reisenden – gegebenenfalls über 
den Weg des Vermittlers – spätestens 20 Tage vor 
Reisebeginn über die Preiserhöhung unter Angabe 
der Gründe in Kenntnis setzen. 
10.2. Bei Änderung folgender Kosten nach Vertrag-
sabschluss sind Preisänderungen zulässig: 
 - Kosten für die Personenbeförderung infolge der 
Kosten für Treibstoff oder andere Energiequellen;

 - Höhe der Steuern und Abgaben, die für die ver-
traglich vereinbarten Reiseleistungen zu entrichten 
sind, wie z.B. Aufenthaltsgebühren, Ortstaxen, 
Ein- oder Ausschiffungsgebühren, Sicherheits-
gebühren sowie Gebühren für Dienstleistungen 
in Häfen oder Flughäfen; 

 - die für die Pauschalreise geltenden Wechselkurse.  
Preisänderungen können Preiserhöhungen oder 
Preissenkungen zur Folge haben. Im Fall von 
Preissenkungen wird dem Reisenden der Betrag 
der Preissenkung erstattet. Von diesem Betrag 
kann der Reiseveranstalter aber tatsächliche Ver-
waltungsausgaben abziehen. Auf Verlangen des 
Reisenden belegt der Reiseveranstalter diese Ver-
waltungsausgaben. 

10.3. Bei Nichterreichen der in der Ausschreibung 
angegebenen Mindestteilnehmerzahl steht es dem 
Veranstalter frei, einen Kleingruppenzuschlag zu 
erheben, der maximal 8% des Reisepreises betragen 
darf. Dieser Kleingruppenzuschlag berechtigt nicht 
zum Rücktritt von der Reise, sofern diese auch 
tatsächlich gemäß der Katalogausschreibung 
durchgeführt wird. 
10.4. Bei einer Erhöhung von mehr als 8% des 
Reisepreises (iSd § 8 PRG) hat der Reisende die 
Wahl, die Erhöhung als Vertragsänderung anzu-
nehmen, der Teilnahme an einer Ersatzreise - sofern 
diese angeboten wird - zuzustimmen oder vom 
Vertrag zurückzutreten, ohne zur Zahlung einer 
Entschädigungspauschale verpflichtet zu sein (vgl 
11.4). Bereits geleistete Versicherungsprämien oder 
anderweitige Nebenkosten (z.B. Visabesorgung, 
Quality Plus etc.) können dem Reisenden nicht 
zurückerstattet werden. 

11. Änderungen der Leistung vor Reisebeginn 
11.1. Der Reiseveranstalter behält sich das Recht 
vor, vor Reisebeginn unerhebliche Leistungsän-

derungen vorzunehmen. Der Reiseveranstalter 
bzw. der Reisevermittler, wenn die Pauschalreise 
über einen solchen gebucht wurde, informiert den 
Reisenden klar, verständlich und deutlich auf einem 
dauerhaften Datenträger (z.B. Papier, Email) an der 
von ihm zuletzt bekanntgegebenen Adresse über 
die Änderungen. 
11.2. Unerhebliche Änderungen sind – wobei dies 
jeweils im Einzelfall zu prüfen ist – geringfügige, 
sachlich gerechtfertigte Änderungen, die den 
Charakter und / oder die Dauer und / oder den 
Leistungsinhalt und / oder die Qualität der ge-
buchten Pauschalreise nicht wesentlich verändern. 
11.3. Bei erheblichen Änderungen kann es sich 
um eine erhebliche Verringerung der Qualität 
oder des Wertes von Reiseleistungen, zu denen 
der Reiseveranstalter gezwungen ist, handeln, wenn 
die Änderungen wesentliche Eigenschaften der 
Reiseleistungen betreffen und / oder Einfluss auf die 
Pauschalreise und / oder Reiseabwicklung entfalten. 
Ob eine Änderung bzw. Verringerung der Qualität 
oder des Werts von Reiseleistungen erheblich ist, 
muss im Einzelfall unter Rücksichtnahme auf die Art, 
die Dauer, den Zweck und Preis der Pauschalreise 
sowie unter Rücksichtnahme auf die Intensität 
und Dauer sowie Ursächlichkeit der Änderung und 
allenfalls auf die Vorwerfbarkeit der Umstände, die 
zur Änderung geführt haben, beurteilt werden. 
11.4. Ist der Reiseveranstalter gemäß § 9 Abs 2 
PRG zu erheblichen Änderungen im oben ange-
führten Sinn jener wesentlichen Eigenschaften 
der Reiseleistungen, die den Charakter und Zweck 
der Pauschalreise ausmachen (vgl § 4 Abs 1 Z 1 
PRG), gezwungen oder kann er Vorgaben des 
Reisenden, die vom Reiseveranstalter ausdrücklich 
bestätigt wurden, nicht erfüllen oder erhöht er den 
Gesamtpreis der Pauschalreise entsprechend den 
Bestimmungen des § 8 PRG, um mehr als 8 %, 
kann der Reisende 
 - innerhalb einer vom Reiseveranstalter festgeleg-
ten angemessenen Frist den vorgeschlagenen  
Änderungen zustimmen oder 

 - der Teilnahme an einer Ersatzreise zustimmen, 
sofern diese vom Reiseveranstalter angeboten 
wird, oder 

 - vom Vertrag ohne Zahlung einer Entschädigung 
zurücktreten. 

Der Reiseveranstalter wird daher den Reisenden in 
den eben angeführten Fällen über folgende Punkte 
an der von ihm zuletzt bekanntgegebenen Adresse 
klar, verständlich und deutlich auf einem dauerhaf-
ten Datenträger (z.B. Papier, Email) informieren: 
 - die Änderungen der Reiseleistungen sowie ge-
gebenenfalls deren Auswirkungen auf den Preis 
der Pauschalreise 

 - die angemessene Frist, innerhalb derer der Reisen-
de den Reiseveranstalter über seine Entscheidung 
in Kenntnis zu setzen hat, sowie die Rechtswir-
kung der Nichtabgabe einer Erklärung innerhalb 
der angemessenen Frist 

 - gegebenenfalls die als Ersatz angebotene Pau-
schalreise und deren Preis. Dem Reisenden wird 
empfohlen, sich bei seiner Erklärung der Schrift-
form zu bedienen. Gibt der Reisende innerhalb 
der Frist keine Erklärung ab, so gilt dies als Zu-
stimmung zu den Änderungen. 

12. Änderungen Reiseroute / Programmablauf
Aufgrund von beispielsweise (ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit) Umwelt- und Wettereinflüssen (z.B. 
Regen, Wind, Lawinen, Muren etc.), Naturkatastro-
phen (z.B. Erdbeben, Überflutungen, Hurrikans etc.), 
Grenzsperren, staatlichen Anordnungen, Staus, 
Flugzeitenänderungen, Terroranschlägen, Strom-
ausfällen, kurzfristig geänderten Öffnungszeiten 
usw. kann von der beworbenen bzw. vertraglich 
vereinbarten Route abgewichen werden, Stationen 
der Rundreise verschoben oder vorgezogen werden, 
geplante Besichtigungen ausgelassen oder geändert 
werden. In diesen Fällen bemüht sich der Reiseve-
ranstalter, gleichwertige Alternativen anzubieten 
bzw. allenfalls entfallene Teile an anderer Stelle 
nachzuholen. 

13. Gewährleistung 
13.1. Liegt eine Vertragswidrigkeit vor, weil eine 
vereinbarte Reiseleistung nicht oder mangelhaft 
erbracht wurde, behebt der Reiseveranstalter die 
Vertragswidrigkeit, sofern der Reisende oder seine 
Mitreisenden (z.B. Familienmitglieder) diese nicht 
selbst herbeiführt und / oder seine Mitwirkungs-
pflichten nicht verletzt und / oder die Behebung 
nicht durch den Reisenden vereitelt wird und / oder 
die Behebung nicht unmöglich oder mit unverhält-
nismäßigen Kosten verbunden wäre. Der Reisende 
hat dem Reiseveranstalter eine angemessene Frist 
für die Behebung der Vertragswidrigkeit zu setzen, 
wobei die Angemessenheit der Frist jeweils im 



Einzelfall, ausgehend von Art / Zweck / Dauer der 
Pauschalreise, der angezeigten Vertragswidrigkeit, 
dem Zeitpunkt der Meldung sowie den erforder-
lichen Zeitressourcen, die für Ersatzbeschaffung 
notwendig sind, zu beurteilen ist. 
13.2. Unterlässt es der Reisende, seiner Mit-
teilungspflicht gemäß Punkt 4.7. oder seinen 
Mitwirkungspflichten nachzukommen (z.B. sich 
ein vom Reiseveranstalter angebotenes Ersatz-
zimmer anzusehen oder seine Koffer für einen 
Zimmerwechsel zu packen etc.) oder setzt er dem 
Reiseveranstalter eine unangemessen kurze Frist zur 
Behebung der Vertragswidrigkeit oder unterstützt er 
den Reiseveranstalter im Rahmen des Zumutbaren 
bei der Behebung der Vertragswidrigkeit nicht 
oder verweigert er rechtsgrundlos die vom Reise-
veranstalter zur Behebung der Vertragswidrigkeit 
angebotenen Ersatzleistungen, hat der Reisende die 
nachteiligen Rechtsfolgen (vgl Punkt 4.7.) zu tragen.
13.3. Behebt der Reiseveranstalter innerhalb der 
angemessenen Frist die Vertragswidrigkeit nicht, 
kann der Reisende selbst Abhilfe schaffen und vom 
Reiseveranstalter den Ersatz der dafür erforderlichen 
Ausgaben verlangen (vgl § 11 Abs 4 PRG). Es gilt der 
Grundsatz der Schadenminderungspflicht, d.h. der 
entstandene Schaden (z.B. Kosten für Ersatzvornah-
me) ist möglichst gering zu halten, wobei von Dauer, 
Wert und Zweck der Reise auszugehen ist. Darüber 
hinaus ist von einer objektiven Betrachtungsweise 
der Vertragswidrigkeit auszugehen. 
13.4. Kann ein erheblicher Teil der vereinbarten Rei-
seleistungen nicht vertragsgemäß erbracht werden, 
so bietet der Reiseveranstalter dem Reisenden ohne 
Mehrkosten, sofern dies aufgrund der Umstände 
und Verhältnisse (vor Ort) möglich ist, angemessene 
andere Vorkehrungen (Ersatzleistung) zur Fortset-
zung der Pauschalreise an, die, sofern möglich, 
den vertraglich vereinbarten Leistungen qualitativ 
gleichwertig oder höherwertig sind. Gleiches gilt 
auch dann, wenn der Reisende nicht vertragsgemäß 
an den Ort der Abreise zurückbefördert wird. Haben 
die vom Reiseveranstalter angebotenen anderen 
Vorkehrungen unter Umständen eine gegenüber 
den vertraglich vereinbarten Leistungen eine 
geringere Qualität der Pauschalreise zur Folge, 
so gewährt der Reiseveranstalter dem Reisenden 
eine angemessene Preisminderung. Der Reisende 
kann die vorgeschlagenen anderen Vorkehrungen 
nur dann ablehnen, wenn diese nicht mit den im 
Pauschalreisevertrag vereinbarten Leistungen 
vergleichbar sind oder die gewährte Preisminderung 
nicht angemessen ist. Im Fall der Ablehnung hat der 
Reisende darzulegen, dass die vom Reiseveranstalter 
angebotenen anderen Vorkehrungen gegenüber 
den vertraglich vereinbarten Leistungen nicht 
gleichwertig / vergleichbar sind und / oder die 
angebotene Preisminderung nicht ausreichend ist. 
13.5. Hat die Vertragswidrigkeit erhebliche 
Auswirkungen im Sinne von Punkt 11.3. auf die 
Durchführung der Pauschalreise und behebt der 
Reiseveranstalter die Vertragswidrigkeit innerhalb 
einer vom Reisenden gesetzten, die Umstände 
und Vertragswidrigkeiten berücksichtigenden 
angemessenen Frist (vgl 13.1.) nicht, so kann 
der Reisende, sofern ihm die Fortsetzung der 
Pauschalreise ausgehend von der Maßfigur eines 
durchschnittlichen Reisenden nicht zumutbar ist, 
ohne Zahlung einer Entschädigung vom Pauschalrei-
severtrag zurücktreten und gegebenenfalls gewähr-
leistungs- und schadenersatzrechtliche Ansprüche 
gemäß § 12 PRG erheben. Tritt der Reisende vom 
Pauschalreisevertrag zurück, sollte er sich bewusst 
sein, dass damit ein gewisses Risiko verbunden ist, 
da sowohl die Erheblichkeit der Auswirkungen von 
Vertragswidrigkeiten als auch die Zumutbarkeit 
der Fortsetzung der Reise im subjektiven Einzelfall 
(von einem Richter) zu beurteilen sind und das 
Ergebnis dieser Beurteilung von der Wahrnehmung 
des Reisenden abweichen kann. Können keine 
anderen Vorkehrungen nach Punkt 13.4. angeboten 
werden oder lehnt der Reisende die angebotenen 
anderen Vorkehrungen nach Punkt 13.4. ab, stehen 
dem Reisenden bei vorliegender Vertragswidrigkeit 
gewährleistungs- und schadenersatzrechtliche 
Ansprüche gemäß § 12 PRG auch ohne Beendigung 
des Pauschalreisevertrags zu. Im Fall der Ablehnung 
hat der Reisende darzulegen, dass die vom Reise-
veranstalter angebotenen anderen Vorkehrungen 
gegenüber den vertraglich vereinbarten Leistungen 
nicht gleichwertig / vergleichbar sind und / oder die 
angebotene Preisminderung nicht ausreichend ist. 
Ist die Beförderung von Personen Bestandteil der 
Pauschalreise, so sorgt der Reiseveranstalter in den 
in diesem Absatz genannten Fällen außerdem für 
die unverzügliche Rückbeförderung des Reisenden 
mit einem gleichwertigen Beförderungsdienst ohne 
Mehrkosten für den Reisenden. 

14. Rücktritt des Reisenden ohne Entrichtung einer 
Entschädigungspauschale 
14.1. Der Reisende kann vor Beginn der Pauschal- 
reise – ohne Entrichtung einer Entschädigungs-
pauschale – in folgenden Fällen vom Pauschalrei-
severtrag zurücktreten: 
 - Wenn am Bestimmungsort oder in dessen unmit-
telbarer Nähe, wobei dies im Einzelfall unter Be-
rücksichtigung des Vertragsinhalts und der Aus-
strahlung des relevanten Umstands, welcher die 
Gefahr mit sich bringt, zu beurteilen ist, unver-
meidbare und außergewöhnliche Umstände auf-
treten, die die Durchführung der Pauschalreise 
oder die Beförderung von Personen an den Be-
stimmungsort erheblich im Sinne des 11.3. be-
einträchtigen. Tritt der Reisende in diesen Fällen 
vom Vertrag zurück, hat er Anspruch auf die volle 
Erstattung aller für die Pauschalreise getätigten 
Zahlungen, nicht aber auf eine zusätzliche Ent-
schädigung (vgl § 10 Abs 2 PRG). 

 - In den Fällen des Punktes 11.4. 
Der Rücktritt ist gegenüber dem Reiseveranstalter 
nachweislich in Schriftform zu erklären. 
14.2. Der Reisende kann nach Beginn der Pau-
schalreise in den Fällen des Punktes 13.5. - ohne 
Entrichtung einer Entschädigungspauschale - vom 
Pauschalreisevertrag zurücktreten. 
14.3. Der Reiseveranstalter hat bei einem Rücktritt 
dem Reisenden alle von diesem oder in dessen 
Namen für die Pauschalreise geleisteten Beträge 
abzüglich der gegebenenfalls anfallenden Storno-
gebühren unverzüglich, spätestens jedoch binnen 
14 Tagen ab Zugang der Rücktrittserklärung, zu 
erstatten. Für Kosten, die nicht direkter Bestandteil 
der Pauschalreise sind (z.B. Versicherungen, Visum, 
Bearbeitungsgebühren etc.), besteht kein Anspruch 
auf Erstattung. 1

15. Rücktritt des Reisenden unter Entrichtung einer 
Entschädigungspauschale 
15.1. Der Reisende kann vor Beginn der Pauschal-
reise jederzeit ohne Angabe von Gründen vom 
Pauschalreisevertrag zurücktreten. In diesem 
Fall kann der Reiseveranstalter die Entrichtung 
einer angemessenen und vertretbaren Entschä-
digungspauschale (Stornogebühr) verlangen. Der 
Rücktritt ist gegenüber dem Reiseveranstalter oder, 
wenn die Pauschalreise über einen Reisevermittler 
gebucht wurde gegenüber diesem, nachweislich in 
Schriftform zu erklären.
15.2. Die Entschädigungspauschale steht in einem 
prozentuellen Verhältnis zum Reisepreis und richtet 
sich bezüglich der Höhe nach dem Zeitpunkt der 
Rücktrittserklärung sowie nach den erwarteten 
ersparten Aufwendungen und Einnahmen aus 
anderweitiger Verwendung der Reiseleistungen. 
Als Reisepreis bzw. Pauschalpreis ist der Gesamt-
preis der vertraglich vereinbarten Leistung zu 
verstehen. Im Falle der Unangemessenheit der 
Entschädigungspauschale kann diese vom Gericht 
gemäßigt werden. 
15.3. Für Pauschalreisen, bei denen die Unterneh-
men GEO Reisen & Erlebnis GmbH oder Raiffeisen- 
Reisebüro Gesellschaft m.b.H. als Veranstalter 
auftreten, gelten generell folgende Stornogebühren: 
bis 120 Tage vor Reiseantritt  20% 
119 bis 90 Tage vor Reiseantritt  35% 
89 bis 60 Tage vor Reiseantritt  50% 
59 bis 30 Tage vor Reiseantritt  75% 
29 bis 20 Tage vor Reiseantritt  85% 
19 bis 5 Tage vor Reiseantritt 90% 
4 bis 2 Tage vor Reiseantritt 95% 
ab 1 Tag vor Reiseantritt  100% 
Flugtickets ab Ausstellung  100% 
Nicht refundierbare Anzahlungen des Veranstalters 
an Lieferanten  100% 
Bereits vom Veranstalter getätigte und nachweislich 
nicht refundierbare Ausgaben (z.B. Visa-Besorgung, 
nicht refundierbare Anzahlungen für Hotels und 
andere Leistungen, Tickets ohne Rückerstattungs-
möglichkeit etc.) sind im Falle eines Stornos in 
jedem Fall zur Gänze vom Kunden zu begleichen. 

16. No-show 
No-show liegt vor, wenn der Reisende der Abreise 
fernbleibt, weil es ihm am Reisewillen mangelt oder 
wenn er die Abreise wegen einer ihm zurechenbaren 
Handlung oder wegen eines ihm widerfahrenen 
Zufalls versäumt. Ist weiters klargestellt, dass der 
Reisende die verbleibenden Reiseleistungen nicht 
mehr in Anspruch nehmen kann oder will, hat er 
den vollen Reisepreis zu bezahlen. 

17. Rücktritt des Reiseveranstalters vor Beginn 
der Pauschalreise 
17.1. Der Reiseveranstalter kann vor Beginn der 
Pauschalreise vom Pauschalreisevertrag zurück-
treten, wenn er aufgrund unvermeidbarer und 

außergewöhnlicher Umstände an der Erfüllung des 
Vertrags gehindert ist und seine Rücktrittserklärung 
dem Reisenden an der zuletzt von ihm genannten 
Zustell-/Kontaktadresse (ggf. Reisevermittler) un-
verzüglich, spätestens vor Beginn der Pauschalreise 
zugeht (vgl § 10 Abs 3 lit b PRG). 
17.2. Der Reiseveranstalter kann vor Beginn der Pau-
schalreise vom Pauschalreisevertrag zurücktreten, 
wenn sich für die Pauschalreise weniger Personen als 
die im Vertrag angegebene Mindestteilnehmerzahl 
angemeldet haben und die Rücktrittserklärung des 
Reiseveranstalters dem Reisenden an der zuletzt 
von ihm genannten Zustell-/Kontaktadresse (ggf. 
Reisevermittler) bzw. über den Weg des Reisever-
mittlers innerhalb der im Vertrag festgelegten Frist, 
spätestens jedoch: 
 - 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise bei Reisen 
von mehr als sechs Tagen, 

 - 7 Tage vor Beginn der Pauschalreise bei Reisen 
zwischen zwei und sechs Tagen, 

 - 48 Stunden vor Beginn der Pauschalreise bei Rei-
sen, die weniger als zwei Tage dauern, zugeht 
(vgl § 10 Abs 3 lit a PRG). 

17.3. Tritt der Reiseveranstalter gemäß 17.1. oder 
17.2. vom Pauschalreisevertrag zurück, erstattet er 
dem Reisenden den Reisepreis, er hat jedoch keine 
zusätzliche Entschädigung zu leisten. 

18. Rücktritt des Reiseveranstalters nach Beginn 
der Pauschalreise 
Der Reiseveranstalter wird von der Vertragser-
füllung ohne Verpflichtung zur Rückerstattung 
des Reisepreises befreit, wenn der Reisende die 
Durchführung der Pauschalreise durch grob un-
gebührliches Verhalten (wie z.B. Alkohol, Drogen, 
Nichteinhalten eines Rauchverbotes, Missachten 
bestimmter Bekleidungsvorschriften z.B. beim 
Besuch religiöser Stätten oder bei der Einnahme 
von Mahlzeiten, strafbares Verhalten, störendes 
Verhalten gegenüber Mitreisenden, Nichteinhalten 
der Vorgaben des Reiseleiters wie z.B. regelmäßiges 
Zuspätkommen etc.), ungeachtet einer Abmahnung 
stört, sodass der Reiseablauf oder Mitreisende 
gestört und in einem Ausmaß behindert werden, 
das geeignet ist, die Urlaubserholung Dritter oder 
Mitreisender zu beinträchtigen oder den Reisezweck 
zu vereiteln. In einem solchen Fall ist der Reisende 
dem Reiseveranstalter gegenüber zum Ersatz des 
Schadens verpflichtet. 

19. Allgemeines Lebensrisiko des Reisenden 
19.1. Eine Pauschalreise bringt in der Regel eine 
Veränderung der gewohnten Umgebung mit sich. 
Eine damit einhergehende Verwirklichung des 
allgemeinen Lebensrisikos des Reisenden wie 
beispielsweise (ohne Anspruch auf Vollständig-
keit), Stress, Übelkeit (z.B. aufgrund klimatischer 
Veränderungen), Müdigkeit (z.B. aufgrund eines 
feucht-schwülen Klimas), Verdauungsprobleme (z.B. 
aufgrund ungewohnter Gewürze, Speisen etc.) und 
/ oder eine Verwirklichung eines allenfalls mit der 
Reise verbundenen Risikos wie beispielsweise (ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit) Ohrenschmerzen bei 
Tauchreisen, Höhenkrankheit bei Reisen in große 
Höhe, Seekrankheit bei Kreuzfahrten und vieles 
mehr, fallen in die Sphäre des Reisenden und sind 
dem Reiseveranstalter nicht zuzurechnen. 
19.2. Nimmt der Reisende Leistungen, die ihm 
ordnungsgemäß angeboten wurden, aus den oben 
genannten Gründen nicht in Anspruch oder erklärt 
er aus einem solchen Grund den Vertragsrücktritt, 
ist er nicht berechtigt, gewährleistungsrechtliche 
Ansprüche oder Rückforderungen von nicht in 
Anspruch genommenen Teilen von Reiseleistungen 
geltend zu machen. 

20. Haftung 
20.1. Verletzen der Reiseveranstalter oder ihm 
zurechenbare Leistungsträger schuldhaft die dem 
Reiseveranstalter aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Reisenden obliegenden Pflichten, so ist dieser 
dem Reisenden zum Ersatz des daraus entstandenen 
Schadens verpflichtet. 
20.2. Der Reiseveranstalter haftet nicht für Perso-
nen-, Sach- und Vermögensschäden des Reisenden, 
die im Zusammenhang mit gebuchten Leistungen 
entstehen, sofern sie 
 - eine Verwirklichung des allgemeinen Lebensrisi-
kos des Reisenden oder eines allenfalls mit der 
Pauschalreise verbundenen allgemeinen Risikos, 
welches in die Sphäre des Reisenden fällt, dar-
stellen (vgl Punkt 19.); 

 - dem Verschulden des Reisenden zuzurechnen sind; 
 - einem Dritten zuzurechnen sind, der an der Er-
bringung der vom Pauschalreisevertrag umfass-
ten Reiseleistungen nicht beteiligt ist, und die 
Vertragswidrigkeit weder vorhersehbar noch 
vermeidbar war; oder 

 - auf unvermeidbare und außergewöhnliche Um-
stände zurückzuführen sind. 

20.3. Bei Reisen mit besonderen Risiken (z.B. Expe-
ditionscharakter) haftet der Reiseveranstalter nicht 
für die Folgen, die sich im Zuge der Verwirklichung 
der Risiken ergeben, wenn dies außerhalb seines 
Pflichtenbereiches geschieht. Unberührt bleibt 
die Verpflichtung des Reiseveranstalters, die 
Pauschalreise sorgfältig vorzubereiten und die 
mit der Erbringung der einzelnen Reiseleistungen 
beauftragten Personen und Unternehmen sorgfältig 
auszuwählen. 
20.4. Der Reisende hat Gesetzen und Vorschriften, 
Anweisungen und Anordnungen des Personals 
vor Ort, sowie Geboten und Verboten Folge zu 
leisten. Bei Nichtbefolgen durch den Reisenden 
haftet der Reiseveranstalter nicht für allenfalls 
daraus entstehende Personen- und Sachschäden des 
Reisenden oder Personen- und Sachschäden Dritter. 
20.5. Der Reiseveranstalter haftet nicht für die 
Erbringung einer Leistung, welche nicht von ihm 
zugesagt worden ist bzw. welche vom Reisenden 
nach Reiseantritt selbst vor Ort bei Dritten bzw. 
dem Reiseveranstalter nicht zurechenbaren 
Leistungsträgern zusätzlich gebucht worden ist. 
20.6. Dem Reisenden wird empfohlen, keine Ge-
genstände besonderen Werts mitzunehmen sowie 
mitgenommene Gegenstände ordnungsgemäß zu 
verwahren bzw. zu versichern (vgl 5.1.). 
20.7. Soweit das Montrealer Übereinkommen über 
die Beförderung im internationalen Luftverkehr 
2001, das Athener Protokoll 2002 zum Athener 
Übereinkommen über die Beförderung auf See 1974 
oder das Übereinkommen über den internationalen 
Eisenbahnverkehr 1980 idF 1999 den Umfang des 
Schadenersatzes oder die Bedingungen, unter de-
nen ein Erbringer einer vom Pauschalreisevertrag 
umfassten Reiseleistung Schadenersatz zu leisten 
hat, einschränken, gelten diese Einschränkungen 
auch für den Reiseveranstalter (vgl § 12 Abs 4 PRG). 

21. Geltendmachung von Ansprüchen 
21.1. Um die Geltendmachung und Verifizierung von 
behaupteten Ansprüchen zu erleichtern, wird dem 
Reisenden empfohlen, sich über die Nichterbringung 
oder mangelhafte Erbringung von Leistungen 
schriftliche Bestätigungen geben zu lassen bzw. 
Belege, Beweise, Zeugenaussagen etc. zu sichern. 
21.2. Gewährleistungsansprüche können innerhalb 
von 2 Jahren geltend gemacht werden. Schadener-
satzansprüche verjähren nach 3 Jahren. 
21.3. Es empfiehlt sich, Ansprüche unverzüglich 
nach Rückkehr von der Pauschalreise vollständig und 
konkret bezeichnet direkt beim Reiseveranstalter 
oder im Wege des Reisevermittlers geltend zu 
machen, da mit zunehmender Verzögerung mit 
Beweisschwierigkeiten zu rechnen ist. 

22. Zustellung - elektronischer Schriftverkehr 
Als Zustell-/Kontaktadresse des Reisenden gilt die 
dem Reiseveranstalter zuletzt bekannt gegebene 
Adresse (z.B. Email-Adresse). Änderungen sind 
vom Reisenden unverzüglich bekanntzugeben. 
Es wird dem Reisenden empfohlen, sich dabei der 
Schriftform zu bedienen. 

23. Auskunftserteilung an Dritte 
Auskünfte über die Namen der Reiseteilnehmer 
und die Aufenthaltsorte von Reisenden werden 
an dritte Personen auch in dringenden Fällen 
nicht erteilt, es sei denn, der Reisende hat eine 
Auskunftserteilung ausdrücklich gewünscht und 
der Berechtigte wird bei Buchung bekanntgegeben. 
Die durch die Übermittlung dringender Nachrichten 
entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Rei-
senden. Es wird daher den Reisenden empfohlen, 
ihren Angehörigen oder einer Vertrauensperson 
die genaue Urlaubsanschrift bekanntzugeben. 

24. Sonstige Bestimmungen 
Die nachstehenden Punkte sind integrierender 
Bestandteil der Geschäftsbedingungen. Der Kunde 
akzeptiert mit seiner Buchung ausdrücklich diese 
Punkte und diese sind Geschäftsgrundlage des 
abgeschlossenen Reisevertrags. 
24.1. Anreise zum Ausgangspunkt der Reise 
Sofern der Kunde zum Ausgangspunkt der Reise 
selber anreist bzw. die entsprechenden Buchungen bei 
einem anderen Leistungsträger als dem Veranstalter 
der Reise vornimmt, haftet er selbst für das pünktliche 
Erscheinen am Abreiseort bzw. am vereinbarten 
Treffpunkt mit der Reisegruppe. Ein Nichterscheinen 
gilt als No-show. Werden die Buchungen für die 
Anreise über den Reiseveranstalter in einem Paket 
mit der Reisebuchung getätigt, ist der Veranstalter 
verpflichtet, im Falle von Flugverspätungen, Transpor-
tausfällen etc. alles zu unternehmen, um den Kunden 
dennoch die Teilnahme an der Reise zu ermöglichen. 



24.2. Transportleistungen 
Grundsätzlich ist der Veranstalter verpflichtet, die 
im Katalog angegebenen Fluglinien und Flugverbin-
dungen beizubehalten. Sofern durch Änderung der 
Reiseroute, der Flugzeiten, der Konditionen oder 
der wirtschaftlichen Situation einer Fluglinie ein 
Wechsel der Fluggesellschaft oder der Flugroute 
als ratsam oder notwendig erscheint, behält sich 
der Veranstalter einen derartigen Wechsel vor, ohne 
dass daraus für den Kunden ein Rücktrittsrecht 
oder ein Recht auf Schadenersatz entsteht, sofern 
es sich nicht um eine wesentliche bzw. erhebliche 
Änderung handelt, die den Charakter der Reise 
beeinflusst und ändert. Ändert sich die dem Kunden 
als ausführende Fluggesellschaft genannte Flugge-
sellschaft, muss der Reiseveranstalter angemessene 
Schritte einleiten, um sicherzustellen, dass der 
Kunde so rasch wie möglich über den Wechsel 
informiert wird (vgl. 2.5). Gänzlich außerhalb des 
Einflussbereiches des Reiseveranstalters liegen 
Flugverspätungen und Flugausfälle, ebenso wie 
technische Gebrechen bei Bussen, Schiffen und 
anderen Transportmitteln im Sinne außerordentli-
cher, unvermeidbarer Umstände. Der Veranstalter 
haftet nicht für daraus resultierende Folgen wie z.B. 
Ausfall von Besichtigungspunkten, Änderung des 
Reiseablaufes oder der Reiseroute o.ä. 
24.3. Gepäcksbeschädigung bei Flugreisen; be-
sondere Regeln und Fristen zum Abhilfeverlangen
Gepäcksverlust, -beschädigung und -verspätung 
im Zusammenhang mit Flugreisen sind gemäß 
der luftverkehrsrechtlichen Bestimmungen vom 
Reisenden unverzüglich vor Ort mittels Schaden-
anzeige („P.I.R.“) der zuständigen Fluggesellschaft 
anzuzeigen. Fluggesellschaft und Reiseveranstalter 
können die Erstattung aufgrund internationaler 
Übereinkünfte ablehnen, wenn die Schadenanzeige 
nicht ausgefüllt ist. Die Schadenanzeige ist bei Ge-
päckbeschädigung binnen 7 Tagen, bei Verspätung 
innerhalb von 21 Tagen nach Aushändigung zu er-

statten. Zusätzlich ist der Verlust, die Beschädigung 
oder die Fehlleitung von Reisegepäck unverzüglich 
dem Reiseveranstalter, seinem Vertreter bzw. seiner 
Kontaktstelle oder dem Reisevermittler anzuzeigen. 
Dies entbindet den Reisenden nicht davon, die 
Schadenanzeige an die Fluggesellschaft innerhalb 
der vorstehenden Fristen zu erstatten. 
24.4. Reisebegleitung 
Ist in der Leistungsbeschreibung der jeweiligen 
Reise eine Reisebegleitung von GEO Reisen oder 
Raiffeisen- Reisen angeführt, so wird der Kunde 
während der Reise von einem Reisebegleiter des 
genannten Unternehmens oder einer Partner-
agentur vor Ort betreut. Namensnennungen von 
Reisebegleitern sind unverbindlich und können sich 
in Ausnahmefällen ändern, ohne dass dies eine 
Leistungsminderung darstellt. Bei Erreichen der 
Mindestteilnehmerzahl wird die Reisebegleitung in 
der Regel aus Österreich mitreisen, es kann jedoch 
auch vorkommen, dass die Reisebegleitung die 
Gäste am Zielflughafen empfängt bzw. nach Ende 
der Reise im Zielgebiet verbleibt, ohne dass daraus 
ein Rücktrittsrecht oder ein Recht auf Schadenersatz 
erwächst. Bei Reisen mit nationalen oder internati-
onalen Flügen im Zielgebiet kann es vorkommen, 
dass - speziell bei Kleingruppenreisen auch aufgrund 
der jeweiligen nationalen Vorschriften - die Rei-
sebegleitung wechselt, d.h., dass die Gäste von 
einem Reisebegleiter zum Abflughafen gebracht 
werden und am Zielflughafen von einem anderen 
Reisebegleiter empfangen werden. Sofern ein Kunde 
die Reise nur unter der Bedingung antritt, dass eine 
Reisebegleitung ab und bis Österreich während der 
gesamten Reise die Gruppe begleitet, so muss dies 
auf dem Buchungsschein ausdrücklich vermerkt sein 
und dem Veranstalter bei Buchung sofort mitgeteilt 
und von diesem ausdrücklich bestätigt werden.
24.5. Visum-, Einreise- & Sicherheitsbestimmungen
Im Katalog sowie in Ausschreibungen angeführte 
reiserechtliche Hinweise (z.B. Visum, Einreisebestim-

mungen) gelten nur für österreichische Staatsbürger 
und sind zum Zeitpunkt der Drucklegung gültig. Da 
sich sowohl die Einreise- und Zollbestimmungen als 
auch die Sicherheitsrichtlinien (z.B. für Handgepäck 
auf Flügen etc.) laufend ändern, empfehlen wir 
allen Reisegästen, sich unmittelbar vor Reiseantritt 
nochmals beim Reisebüro, bei Behörden oder im 
Internet über die jeweils aktuellen Bestimmungen 
zu informieren. 
24.6. Veranstaltereintrag & Kundengeldabsicherung
Die Veranstalter GEO Reisen & Erlebnis GmbH 
sowie Raiffeisen-Reisebüro Gesellschaft m.b.H. 
sind entsprechend der Vorgaben des Pauschalrei-
segesetzes (PRG) und der Pauschalreiseverordnung 
(PRV) im Gewerbeinformationssystem Austria 
(GISA) eingetragen und verfügen jeweils über 
eine entsprechende Insolvenzabsicherung durch 
nachstehende Banken, die als Garant fungieren:
GEO Reisen & Erlebnis GmbH 
5020 Salzburg (GISA-Zahl 17860185): 
Raiffeisenverband Salzburg eGen
Schwarzstraße 13-15, 5020 Salzburg 
Raiffeisen-Reisebüro Gesellschaft m.b.H. 
Donau-City-Straße 11/4.OG Ares Tower, 1220 Wien  
(GISA-Zahl 23431850): 
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG, 
F.-W.-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien 
Als Abwickler fungiert jeweils die 
Europäische Reiseversicherung AG, 
Kratochwjlestraße 4, 1220 Wien 
Telefonnummer: +43 (1) 317 25 00 
Fax: +43 (1) 319 93 67 
E-Mail: rsv@europaeische.at 
An diese sind sämtliche Ansprüche bei sonstigem 
Anspruchsverlust innerhalb von 8 Wochen nach 
Eintritt der in § 1 Abs. 3 der PRV genannten 
Ereignisse anzumelden. 
24.7. Betriebshaftpflichtversicherung 
Für die Unternehmen GEO Reisen und Raiffei-
sen-Reisen besteht eine Betriebshaftpflichtver-

sicherung bei der R+V Allgemeine Versicherung 
AG, 65193 Wiesbaden, Deutschland, www.ruv.de 
24.8. Regelung über Schiedsklausel 
GEO Reisen und Raiffeisen-Reisen weisen im 
Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeile-
gung darauf hin, dass sie nicht an einer freiwilligen 
Verbraucherstreitbeilegung teilnehmen. Sofern eine 
Verbraucherstreitbeilegung nach Drucklegung die-
ser Geschäftsbedingungen für den Reiseveranstalter 
verpflichtend würde, werden die Kunden hierüber 
in geeigneter Form informiert.  

für die erforderliche Pauschalreiseversicherung gemäß Pauschalreiserichtlinie (EU) 2015/2302

Dieser Sicherungsschein gilt für den Buchenden und alle Reiseteilnehmer.
Der Sicherungsschein verliert seine Gültigkeit mit Beendigung der gebuchten Reise.

Die angeführten Garanten stellen für den jeweiligen obenstehenden Pauschalreiseveranstalter gegenüber den Reisenden sicher, dass von ihnen erstattet werden:
a.  die bereits entrichteten Zahlungen (Anzahlungen und Restzahlungen), soweit infolge der Insolvenz des Reiseleistungsausübungsberechtigten die Reiseleistungen gänzlich oder teilweise nicht erbracht  

werden oder der Leistungserbringer vom Reisenden deren Bezahlung verlangt,
b.  die notwendigen Aufwendungen für die Rückbeförderung und, falls erforderlich, die Kosten von Unterkünften vor der Rückbeförderung, die infolge der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – im Fall der 

Verantwortlichkeit für die Beförderung von Personen – des Vermittlers verbundener Reiseleistungen entstanden sind, und
c. gegebenenfalls die notwendigen Kosten für die Fortsetzung der Pauschalreise oder der vermittelten verbundenen Reiseleistung.

Wichtige Hinweise für den Schadenfall:
Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters während Ihrer Reise ein, kontaktieren Sie bitte umgehend die Reiseagentur an Ihrem Urlaubsort. Sollten Sie diese nicht erreichen, wenden Sie sich bitte an den Abwickler 
(Europäische Reiseversicherung AG). An diese sind sämtliche Ansprüche bei sonstigem Anspruchsverlust innerhalb von 8 Wochen nach Eintritt der in §1 Abs 3 der PRV genannten Ereignisse anzumelden. 
Halten Sie bitte dazu alle Reiseunterlagen bereit!
Bitte beachten Sie, dass Sie im Insolvenzfall verpflichtet sind, den Schaden so gering wie möglich zu halten. Vermeiden Sie daher alles, was zu einer unangemessenen Kostenerhöhung führen kann und zahlen 
Sie den Reisepreis zu den in den Reisebedingungen genannten Terminen.

Abwickler:
Europäische Reiseversicherung AG
Kratochwjlestraße 4, 1220 Wien
Telefonnummer: +43 (1) 317 25 00, Fax: +43 (1) 319 93 67
E-Mail: rsv@europaeische.at 

GEO Reisen & Erlebnis GmbH
Himmelreich 1, 5020 Salzburg
Garant:
Raiffeisenverband Salzburg eGen
Schwarzstraße 13-15, 5020 Salzburg

Raiffeisen-Reisebüro Gesellschaft m.b.H.
Donau-City-Straße 11/4.OG Ares Tower, 1220 Wien
Garant:
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG
F.-W.-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien

Sicherungsschein / Nachweis der Insolvenzabsicherung für die Veranstalter

TEIL DER 

www.raiffeisen-reisen.at www.georeisen.com www.meinekreuzfahrt.com        



Informationspflichten – FAQ – Häufig gestellte Fragen
Gut geplant ins Reisevergnügen!
Wer sich entschließt, auf Reisen zu gehen, wird reich
belohnt. Kaum etwas erweitert den persönlichen Hori-
zont so stark wie das persönliche Kennenlernen anderer
Völker, Länder, Kulturschätze und Naturjuwelen. GEO 
Reisen und Raiffeisen-Reisen mit ihrer Produktmarke 
„MeineKreuzfahrt - CruiseCenter“ veranstalten Reisen 
in alle Welt und sind stets bemüht, mit attraktiven 
Reisezielen, spannenden Erlebnissen und hohem Kom-
fort Ihr Fernweh zu stillen. Damit der Urlaub auch 
wirklich zum kompletten Reisevergnügen wird, sollte 
er gut vorbereitet sein. Hier ein paar Tipps für Ihre 
Planung und wichtige Reisehinweise, die wir Ihnen 
gemäß den Ausübungsvorschriften, der Reisebüro-
sicherungsverordnung und den EU-Verordnungen im 
Flugbereich und durch das Pauschalreisegesetz (PRG) 
vor Vertragsabschluss zur Kenntnis bringen.

Reisebedingungen 
Wir haben unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
an die aktuelle Gesetzeslage und die Empfehlungen der 
Wirtschaftskammer Österreich angelehnt. Beachten Sie 
bitte insbesondere unsere Stornogebühren. Für Reisen, 
bei denen wir nicht selbst als Veranstalter auftreten, 
können je nach Veranstalter abweichende Geschäfts-
bedingungen bzw. Stornobedingungen gelten. 

Korrekter Name 
Geben Sie bei Buchung unbedingt immer Ihren vollen 
Namen an, wie er auch im Reisepass steht. Wenn Sie für 
andere Personen mitbuchen, achten Sie auch hier auf 
die korrekte Schreibweise des vollen Namens. Speziell 
bei Flugreisen und bei Ländern mit Visumpflicht können 
sogar kleine Differenzen bei der Namensangabe zu 
massiven Problemen und Zusatzkosten führen. 

Staatsbürgerschaft 
Sollten Sie nicht die österreichische Staatsbürgerschaft 
besitzen oder Doppelstaatsbürger sein, dann geben 
Sie das bitte vor Ihrer Buchung an. Unter Umständen 
ergeben sich daraus geänderte Einreisebestimmungen. 

Reiseversicherung 
Bitte informieren Sie sich vor Reisebeginn über ihren 
persönlichen Versicherungsschutz. Sofern Sie nicht 
ohnedies entsprechende Versicherungen haben, emp-
fehlen wir den Abschluss einer Reiseversicherung, die 
neben einer Reiserücktrittskostenversicherung auch Ge-
päcksversicherung, Unfall- und Heilkostenversicherung 
sowie Haftpflichtversicherung inkludiert. Besonders ans 
Herz legen wir Ihnen die Rücktrittskostenversicherung, 
da bei Storno kurz vor Reiseantritt Kosten bis zu 100% 
des Reisepreises anfallen können. Diese sind auch zu 
zahlen, wenn Sie durch Unfall oder Krankheit nicht an 
der Reise teilnehmen können. Ihr Reiseberater informiert 
Sie gerne über passende Versicherungspakete. 

Abflugs- bzw. Abreiseorte 
Manche Reisen können nicht nur von Wien, sondern 
auch von anderen Flughäfen oder Bahnhöfen aus 
angetreten werden. Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem 
Reiseberater nach alternativen Abreiseorten!

Reisen mit individueller Fluganreise 
Bei Private Tours und Zubucherreisen können wir 
die internationalen Flüge nicht fix vorreservieren. In 
diesen Fällen buchen wir für Sie die Flüge individuell 
zum tagesaktuellen Preis. Die bei diesen Reisen in 
den Ausschreibungen angegebenen Pauschalpreise 
verstehen sich daher als Richtpreise, die dem Flugpreis 
inkl. Taxen mit Stand bei Programmveröffentlichung 
entsprechen. Der tatsächliche Gesamtreisepreis, den wir 
Ihnen selbstverständlich vor Abschluss des Reisevertra-
ges nennen, kann somit vom Katalogpreis abweichen. 

Zug zum Flug 
Bei allen von uns veranstalteten Flugpauschalreisen mit 
Abflug vom Flughafen Wien-Schwechat bieten wir die 
Variante „Zug zum Flug“ an. Sie erhalten einen Voucher, 
den Sie an Ihrem Ursprungsbahnhof gegen ein ÖBBTi-
cket zum Flughafen und retour eintauschen können. 
Diese bequeme und umweltschonende Bahnanreise ist 
auf alle ÖBB-Strecken innerhalb Österreichs möglich. 

Reisegepäck 
Sollten Sie zusätzliches Reisegepäck – wie etwa Sport-
geräte – mit auf Reisen nehmen wollen, erkundigen 
Sie sich bitte im Voraus über die Möglichkeit dafür. 
Beachten Sie bitte auch die Gewichtsgrenzen für Flug-
gepäck, eine Überschreitung kann sehr teuer werden. 

Handgepäck 
Die Regelungen in Bezug auf Gepäckstücke in der 
Flugzeugkabine werden laufend geändert und va-
riieren nach Fluglinie und Zielgebiet. Bitte erkun-
digen Sie sich vor Abflug im Reisebüro oder auf 
der Website der Fluglinie über die für Ihren Flug 
geltenden Bestimmungen in Bezug auf Größe und 
Gewicht des erlaubten Handgepäcks. Informationen 
über die Richtlinien der EU finden Sie unter https://
europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/luggage- 
restrictions/index_de.htm 

Reiseunterlagen 
Rund 10-14 Tage vor Reiseantritt erhalten Sie Ihre 
Reiseunterlagen, die im Regelfall folgende Dokumente 
enthalten: Flugprint für elektronische Tickets (Etix) bzw. 
Flugtickets und Abreiseinformationen, detailliertes 
Reiseprogramm, Hoteladressen, Kofferanhänger, ggf. 
Zugzum- Flug-Voucher und Voucher für die VIP Lounge 

am Flughafen Wien sowie weitere reiserelevante In-
formationen. Ihre Hotelgutscheine hat bei begleiteten 
Reisen im Regelfall Ihr Reisebegleiter oder der lokale 
Reiseleiter. Kennzeichnen Sie bitte Ihr Gepäck mit den 
beigegebenen Kofferanhängern, so ist ihr Gepäck am 
Flughafen und in allen Hotels eindeutig zu identifizieren. 

Reisedokumente 
Bitte führen Sie bei allen Reisen einen gültigen Reise-
pass bei sich. Auch innerhalb der EU besteht Auswei-
spflicht. Insbesondere bei Flugreisen ist es auch bei 
Inlandsflügen erforderlich, sich mit einem gültigen 
Reisedokument zu legitimieren. Bei einigen Reisen 
ist es wichtig, dass der Reisepass noch mindestens 
6 Monate über die Rückreise hinaus gültig ist. Die 
aktuellen Einreisebestimmungen werden Ihnen im 
Rahmen der Anbotslegung bzw. bei Reisebuchung 
bekannt gegeben. 

Impf-, Visa- und Einreisebestimmungen 
Angegebene Hinweise zu den gültigen Impf-, Visa und 
Einreisebestimmungen entsprechen dem Stand bei 
Programmerstellung. Bitte erkundigen Sie sich daher 
vor Abreise noch einmal nach eventuellen Änderungen. 
Die von uns genannten Bestimmungen gelten für öster-
reichische Staatsbürger. Staatsbürger anderer Länder 
werden gebeten, sich vor Buchung im Reisebüro oder 
beim zuständigen Konsulat bzw. ihrer Botschaft nach 
den für sie geltenden Bestimmungen zu erkundigen. 
Gerne erteilen wir Ihnen diese Auskunft und klären Sie 
gemäß unserer vorvertraglichen Informationspflicht 
auf. Viele Länder haben spezielle Impfempfehlungen 
oder -vorschriften. Wir raten Ihnen, diesbezüglich 
Ihren Landessanitätsdienst, Arzt, Apotheker oder das 
Institut für Tropenmedizin in Wien (Tel. 01-4026861-0,  
www.tropeninstitut.at) zu konsultieren. Beachten 
Sie bitte, dass im Zusammenhang mit dem Ausbruch 
von Krankheiten und Epidemien auch kurzfristig Ge-
sundheitsbestimmungen erlassen werden können. 
Als Reisevermittler und Veranstalter können wir keine 
medizinische Aufklärung geben. Bitte vergewissern Sie 
sich, dass Sie Reisen nur mit einem entsprechenden 
Impfschutz unternehmen und sich auch ausreichend 
gesund für das Abenteuer fühlen. Weitere Informa-
tionen unter www.bmeia.gv.at. 

Finanzangelegenheiten 
Erkundigen Sie sich bitte zeitgerecht über Fremdwäh-
rungen, Bankomatgebühren und Akzeptanz von Kredit-
karten im Reiseland. Bei Reisen außerhalb der EU sollten 
Sie mit Ihrer Bank eine eventuell erforderliche Freischal-
tung der Bankomatkarte abklären („GeoControl“).  
Achten Sie darauf, dass bei Bankomatabhebungen im 
Ausland teils hohe Spesen anfallen können. 

Reiseliteratur 
Bei unseren Reisen erhalten Sie nach Ihrer Buchung bzw. 
mit den Reiseunterlagen meist ein Reisehandbuch, das 
Ihnen als Einstimmung auf Ihre Reise dienen soll. Pro 
Zimmer stellen wir ein Reisehandbuch zur Verfügung. 
(Bei „halben Doppelzimmern“ zwei). 

Zoll und Souvenirs 
Bitte beachten Sie länderspezifische Ein- und Aus-
fuhrbeschränkungen, etwa für Alkohol, Lebensmittel, 
Medikamente, Kulturgüter etc. Artikel von  gefährdeten 
Tieren und Pflanzen unterliegen strengsten Bestim-
mungen und können sowohl beim österreichischen 
Zoll als auch im Ausland zu drakonischen Strafen 
führen. Beachten Sie bitte auch die österreichischen 
Zollbestimmungen für den Wert der Mitbringsel. Details 
hier: www.bmf.gv.at/themen/zoll/reise/einfuhrverbo-
teeinfuhrbeschränkungen.html 

Umwelt- und Klimaschutz 
Bei der Reiseplanung achten wir sehr genau auf Um-
welt- und Klimaschutz. Auch Sie können dazu beitragen, 
den ökologischen Fußabdruck Ihrer Reise zu reduzieren, 
etwa durch Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, res-
sourcenschonenden Einsatz von Wasser und Strom im 
Hotel sowie beim Kauf regionaler Produkte. Gleichzeitig 
weisen wir darauf hin, dass Tourismus in vielen Regio-
nen den Motor nachhaltiger Entwicklungen darstellt 
und ohne Reisen viele Bildungs- und Beschäftigungs-
programme zum Scheitern verurteilt wären. 

Programmablauf 
Wir planen unsere Reisen mit größtmöglicher Sorgfalt 
und nach bestem Wissen und Gewissen. Reiseabläufe 
können sich aber trotzdem aus verschiedensten Grün-
den ändern: Wetter- und Umwelteinflüsse, geänderte 
Flug- oder Fahrzeiten oder einfach Modifikationen im 
Zielgebiet (Öffnungszeiten, Feiern etc.) machen oft 
kurzfristige Anpassungen notwendig. Der Charakter 
der Reise bleibt bei derartigen Programmänderungen 
im Regelfall unverändert. Geringfügige Änderungen 
der Reiseroute bzw. des Zeitplanes berechtigen nicht 
zu Schadenersatz oder Reiserücktritt. 

Reisebegleitung 
Bei vielen unserer Reisen ist eine Reisebegleitung 
vorgesehen, bei manchen Reisen allerdings erst ab 
Ihrem Zielflughafen. Wir beschäftigen in der Regel 
Spezialisten, die seit vielen Jahren für unsere Unterneh-
men arbeiten. Ihr Reisebegleiter bleibt normalerweise 
während der gesamten Reise bei der Gruppe. Bei be-
stimmten Reisen kann es vorkommen, dass aufgrund 
von gesetzlichen Bestimmungen (Grenzübertritte oder 
Genehmigungen) oder Zwischenflügen unterschiedliche 
Personen eingesetzt werden. Namentliche Nennungen 

von Reisebegleitern sind unverbindlich. Unsere Reise-
begleiter sind primär für die organisatorische Betreuung 
der Reise verantwortlich. Sofern Sie Reisebegleiter 
aus Österreich auf Ihrer Reise haben, werden diese 
vor Ort von lokalen Reiseleitern unterstützt, da diese 
erfahrungsgemäß authentischere Erklärungen geben 
können. Bitte haben Sie Verständnis, dass diese Guides 
nicht immer perfektes, aber durchaus verständliches 
Deutsch sprechen. 

Hotels 
Unsere Hotels sind sorgfältig ausgesucht und ent-
sprechen bei unseren Gruppenreisen meist der guten 
bzw. gehobenen Mittelklasse. In Regionen, in denen 
keine Hotels dieses Standards verfügbar sind, haben 
wir die bestverfügbaren Häuser für Sie ausgewählt. 
Über den Standard von Camps geben die Detailpro-
gramme Auskunft. International ist es üblich, dass 
Zimmer meist ab 15 Uhr bezogen werden können und 
am Abreisetag bis 10 Uhr geräumt werden müssen. 
Bei Bedarf wird sich unsere Reisebegleitung jedoch 
bemühen, ein bis zwei Zimmer länger zur Verfügung 
zu erhalten. Wir behalten uns Hoteländerungen aus 
organisatorischen Gründen vor, sofern dadurch kein 
Qualitätsverlust entsteht. 

Halbe Doppelzimmer und Mehrbettzimmer 
Wir bieten Ihnen fallweise die Möglichkeit, „halbe 
Doppelzimmer“ zu buchen. Sollte sich bis 4 Wochen 
vor Abreise kein geeigneter Zimmerpartner finden, wird 
automatisch der Einzelzimmerzuschlag verrechnet. 
Mehrbettzimmer sind meist normale Doppelzimmer 
mit einem Zusatzbett. Dadurch wird es im Zimmer 
entsprechend eng. Daher bieten wir diese Unterbrin-
gungsmöglichkeit nur auf expliziten Wunsch an. 

Verpflegung 
Sollten Sie bestimmte Speisen nicht vertragen, Vega-
ner oder Vegetarier sein, teilen Sie uns das bitte bei 
Buchung mit, damit wir diese Information an unsere 
Leistungspartner weiterleiten können. Wir haben bei 
unseren Reisen bewusst nicht alle Mahlzeiten inkludiert. 
Dadurch haben Sie die Möglichkeit, auf eigene Faust 
die regionale Küche kennen zu lernen. 

Transportleistungen 
Flüge werden im Regelfall in der Economy-Class 
gebucht. Gerne bieten wir Ihnen – sofern verfügbar 
– gegen Aufpreis die Business Class an. Flugzeiten 
sind unverbindlich. Wir behalten uns vor, bei pro-
grammbedingter Erfordernis Flüge und Fluglinien zu 
wechseln. Sitzplatzreservierungen im Flugzeug sind, 
soweit überhaupt möglich, stets unverbindlich und kein 
Teil des Reisevertrages. Sollte es zu Flugverspätungen 
oder -ausfällen oder zu technischen Gebrechen bei 
Transportmitteln kommen, haften wir nicht für daraus 
resultierende Folgen (wie z.B. Ausfall von Programm-
punkten). Wir werden jedoch alles unternehmen, um 
den Reiseablauf dennoch sicherzustellen. Die lokalen 
Beförderungsmittel können oft vom Standard her nicht 
mit europäischen Maßstäben gemessen werden. Wir 
versuchen immer, die bestmögliche Qualität vor Ort 
zu bekommen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir 
keine Vorreservierung für Plätze in Bussen vornehmen. 

Auskünfte an Dritte 
Aufgrund von Datenschutz sind wir nicht berechtigt, 
Auskünfte über Reisende, Reisedaten oder Hotels an 
Dritte weiterzugeben, egal aus welchem Grund. Bitte 
hinterlassen Sie Ihre Urlaubsanschrift einem Vertrau-
ten oder Ihren Angehörigen. Aus denselben Gründen 
versenden wir auch keine Teilnehmerlisten und halten 
die Vorgaben der DSGVO strikt ein.

Ramadan 
Reisen während des islamischen Fastenmonats sind 
besonders interessant, weil man einen tieferen Einblick 
in das religiöse Leben erhält. Die Städte sind festlich 
geschmückt, es herrscht reges Treiben nach Sonnenun-
tergang und nur wenige Touristen sind unterwegs. Es 
gibt allerdings auch Einschränkungen: Essen, Trinken 
und Rauchen ist den Gläubigen untertags untersagt 
und man erwartet oft auch von Gästen, sich zumindest 
in der Öffentlichkeit an diese Regeln zu halten – die 
Restaurants in den Hotels sind jedoch geöffnet. Die Ein-
schränkungen im Ramadan variieren von Land zu Land. 

Individuelle Verlängerungen 
Bei vielen unserer Reisen haben Sie die Möglichkeit, 
Ihren Aufenthalt zu verlängern. Neben den angebote-
nen Verlängerungsprogrammen können Sie jederzeit 
Ihren individuellen Verlängerungswunsch äußern. Sie 
können meist auch schon früher in das Zielgebiet fliegen 
oder nach Ihrer Reise ein Anschlussprogramm buchen. 

Barrierefreies Reisen 
Leider ist eine Vielzahl unserer Reiseangebote nicht 
vollkommen barrierefrei. Daher ist es wichtig, dass 
Sie uns vor der Fixbuchung auf etwaige persönliche 
Einschränkungen aufmerksam machen. Unsere Rei-
seberater informieren Sie dann gerne, inwieweit die 
Reise mit einem Handicap möglich ist. 

Expeditionen und Wanderreisen 
Expeditionen, Wanderungen bzw. Bergsteigen finden 
auf eigenes Risiko statt. Für Unfälle oder Verletzungen 
haften wir auch dann nicht, wenn Sie in einer Gruppe 
mit oder ohne Reiseleiter wandern. Auf Grund höherer 
Gewalt, Wetter oder anderen örtlichen Gegebenheiten 
(z.B. Lawinengefahr etc.) können Expeditionsreisen, 

alpine Gipfelbesteigungen oder Wanderungen durch 
den Reisebegleiter oder örtlichen Guide ersatzlos 
abgesagt werden bzw. Alternativen zu Route oder 
Programm gewählt werden. Sicherheit geht hier klar vor. 

Garantierte Durchführung 
Die Durchführung der Reisen unabhängig von einer 
Mindestteilnehmerzahl ist uns sehr wichtig. Daher 
bieten wir bestimmte Gruppenreisen mit garantierter 
Durchführung bereits ab 2 Personen an. Es handelt 
sich – ausgenommen bei Private Tours – hierbei meist 
um internationale Zubucherreisen, die eine Maximal-
teilnehmerzahl von bis zu 30 Personen haben können. 

Individuelle Reisen 
Viele unserer Reisen sind auch als Private Tour zu Ihrem 
Wunschtermin buchbar. Zahlreiche als Gruppentermin 
buchbare Reisen können individuell als Private Tour 
abgeändert werden. Bitte haben Sie Verständnis, dass 
Private Tours meist mit einem Ab-Preis ausgewiesen 
sind. 

Verfügbarkeit der angebotenen Reisen 
Reiseangebote werden stets vorbehaltlich der Verfüg-
barkeit zum Buchungszeitpunkt gestellt. Ein Zwischen-
verkauf ist ausdrücklich erlaubt und kann jederzeit er-
folgen. Speziell bei Reisen mit variabler Preisgestaltung 
(Flug- und Schiffstarife) sind Preisschwankungen oder 
Knappheit des Angebotes oftmals möglich, weshalb wir 
eine rasche Buchungsentscheidung empfehlen. Unsere 
Mitarbeiter informieren Sie gerne über unverbindliche 
Reservierungen oder Optionsbuchungen, sofern diese 
bei der jeweiligen Reise möglich sind. 

Preise 
Alle angegebenen Preise sind, sofern nicht ausdrück-
lich anders angegeben, in Euro und beinhalten alle 
Steuern und Nebenkosten wie Sicherheitsgebühren, 
Taxen, Treibstoffzuschläge etc. Der Stand der Tarife und 
Wechselkurse entspricht dem Zeitpunkt der Programm-
veröffentlichung. Welche Leistungen im Reisepreis 
inkludiert sind, entnehmen Sie bitte dem jeweiligen 
Angebot. Generell nicht inkludiert sind allfällige nur 
vor Ort zahlbare Taxen, Versicherungen, Visa und Be-
sorgung, Trinkgelder, persönliche Ausgaben, fakultativ 
angegebene Programmpunkte und die Anreise zum 
Ausgangspunkt der Reise. Preisangaben für Kosten vor 
Ort sind unverbindlich, da wir meist keinen Einfluss auf 
diese Preise haben und diese Leistungen nur vermitteln. 
Bitte beachten Sie, dass Kataloge und Ausschreibungen 
keine verbindlichen Reiseanbote darstellen! 

Preisänderungen und Kleingruppenzuschlag 
Wir sind berechtigt, nachweisliche Änderungen bei 
Steuern, Gebühren, Treibstoffkosten sowie Wechselkur-
sen weiterzugeben. Diese unterliegen Schwankungen, 
auf die wir als Reiseveranstalter keinen Einfluss haben. 
Wir müssen uns eine Änderung dieser Gebühren daher 
bis zur Ausstellung der Reisedokumente vorbehalten, 
geben jedoch diese Gebühren ohne Aufschlag an unsere 
Kunden weiter. Zusätzlich behalten wir uns vor, bei 
Nichterreichen der angegebenen Mindestteilnehmer-
zahl die Reise fristgerecht abzusagen oder einen Klein-
gruppenzuschlag einzuheben. Preisanpassungen sind 
mit einer max. Höhe von 8% des Gesamtreisepreises 
beschränkt und berechtigen nicht zum Reiserücktritt.

Serviceentgelt 
Wir verrechnen ein obligatorisches Serviceentgelt „Qua-
lityPlus“ (Q+) in Höhe von 29 EUR pro Erwachsenem 
und 15 EUR pro Kind, jedoch maximal 79 EUR pro 
Buchung. Für Umbuchungen, Stornierungen, Visabe-
sorgung u.ä. fallen zusätzliche Kosten an. 

Reklamationen 
Trotz sorgfältigster Planung und Durchführung kann es 
einmal zu Pannen kommen. Bitte reklamieren Sie sofort 
an Ort und Stelle. Ist eine Behebung unterwegs nicht 
möglich, bitten wir Sie, eine schriftliche Bestätigung 
unserer Reiseleitung einzuholen und uns Ihre Ansprü-
che unmittelbar nach Ihrer Rückkehr mitzuteilen. Wir 
geben uns Mühe, dies ehestmöglich zu beantworten 
und partnerschaftlich zu entscheiden. 

Gesetzliche Grundlagen und Datenschutz 
Alle rechtlichen Grundlagen für Reiseverträge wie z.B. 
Pauschalreisegesetz (PRG) und Pauschalreiseverord-
nung (PRV) sind in unseren Geschäftsbedingungen 
berücksichtigt. Wir erfüllen höchste Ansprüche an den 
Datenschutz und die Vorgaben der DSGVO. Unsere Mit-
arbeiter wurden hierzu detailliert unterwiesen und wir 
haben die Organisation unserer Unternehmen danach 
ausgerichtet. Beachten Sie bitte die Datenschutzerklä-
rung, die auch auf allen unseren Webseiten abrufbar ist, 
sowie die Informationen zur Datenerhebung.

Die RT/Raiffeisen Touristik Group 
Die Unternehmen GEO Reisen & Erlebnis GmbH so-
wie Raiffeisen-Reisebüro Gesellschaft m.b.H. mit der 
Produktmarke „MeineKreuzfahrt - CruiseCenter“ sind 
Unternehmen der Raiffeisen- und Volksbanken Touristik 
GmbH und Teil der RT/Raiffeisen Touristik Group. Die 
100% verbundenen Unternehmen agieren europa-
weit und verfügen über ein großes Partnernetzwerk, 
wirtschaftliche Stabilität und ein großes Vertriebs- und 
Produktionsnetzwerk. Sie sind also in besten Händen! 

Wir wünschen Ihnen eine gute Reise! 
Stand November 2023



Informationspflichten bei Datenerhebung
Die GEO Reisen & Erlebnis GmbH und die Raiffei-
sen-Reisebüro GmbH (in weiterer Folge „GEO Reisen 
und Raiffeisen-Reisen“ genannt) erheben Ihre Daten 
zum Zweck der Vertragsdurchführung sowie zur 
Erfüllung ihrer vertraglichen und vorvertraglichen 
Pflichten. Die Datenerhebung und Datenverarbeitung 
ist für die Durchführung der Buchung erforderlich 
und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck 
ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind, es 
sei denn, dass wir nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c 
DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen 
Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten zu 
einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie 
in eine darüber hinausgehende Speicherung nach 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben. 
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte 
zu anderen Zwecken als zur Vertragserfüllung findet 
nicht statt. Sie sind berechtigt, Auskunft über die bei 
uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen. Sie 
können ferner jederzeit ohne Angabe von Gründen 
kostenlos einsehen, ggf. deren Berichtigung nach Art. 
16 DSGVO und/oder Löschung nach Art. 17 DSGVO und/
oder die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten nach Art. 18 DSVGO verlangen 
und/oder Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 
20 DSGVO und/oder Ihr Recht auf Widerspruch nach 
Art. 21 DSGVO ausüben und/oder eine uns erteilte 
Einwilligung zur Datenerhebung und Verwendung 
ohne Angaben von Gründen widerrufen. Wenn Sie 
eine Einwilligung zur Nutzung von Daten erteilt haben, 
können Sie diese jederzeit ohne Angabe von Gründen 
kostenfrei widerrufen. Weitere Informationen zum 
Thema Datenschutz erhalten Sie auf unseren Websites 
www.georeisen.com und www.raiffeisen-reisen.at. 
Sie können sich bei Fragen zum Datenschutz an uns 
wenden. Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht 
bei der Aufsichtsbehörde zu (s. Punkt 15).
DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Im Folgenden informieren wir über die Erhebung 
personenbezogener Daten bei der Nutzung dieser 
Website. Dienstanbieter im Sinne des TKG 2003 und 
damit Verantwortlicher nach der EU-Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) ist das jeweilige Unternehmen, 
bei dem Sie gebucht haben. Nähere Angaben zu den 
Kontaktmöglichkeiten entnehmen Sie bitte unserem 
Impressum. Für uns ist der Schutz Ihrer Privatsphäre 
und persönlichen Daten von großer Wichtigkeit. Die-
sem Aspekt schenken wir auch in der Umsetzung 
unserer Internet-Aktivitäten hohe Beachtung. Unsere 
Datenschutzpraxis steht daher im Einklang mit den 
geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie 
den sonstigen gesetzlichen Vorgaben. Um Ihre Daten 
gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, 
Zerstörung oder den Zugriff durch unberechtigte Dritte 
bestmöglich zu schützen, setzen wir technische und 
organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, die wir 
gemäß der technischen und gesetzlichen Entwicklung 
kontinuierlich optimieren. Zugriff auf personenbezoge-
ne Daten haben bei GEO Reisen und Raiffeisen-Reisen 
nur sol-che Personen, die diese Daten zur Durchführung 
ihrer Aufgaben innerhalb der verantwortlichen Stelle 
benötigen, die über die gesetzlichen Bestimmungen 
zum  Datenschutz informiert sind und sich gemäß der 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen verpflichtet 
haben, diese einzuhalten. Wir möchten Ihnen nach-
stehend erläutern, welche persönlichen Daten wir 
von Ihnen erheben und wozu wir diese nutzen. Wir 
bitten Sie daher, die nachfolgenden Ausführungen 
sorgfältig zu lesen.
1. Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten im Sinne des Art. 4 Ziff. 
1 DSGVO sind alle Informationen, die sich auf eine 
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person 
(im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als 
identifizierbar wird eine natürliche Person angese-
hen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels 
Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu 
einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online- 
Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen 
Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der 
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität 
dieser natürlichen Person sind. 
2. Erhebung / Speicherung personenbezogener 
Daten 
a. beim Besuch der Website
Beim Aufrufen unserer Unternehmenswebsites (www. 
georeisen.com, www.raiffeisen-reisen.at, www.
meinekreuzfahrt.com) werden durch den auf Ihrem 
Endgerät zum Einsatz kommenden Browser automa-
tisch Informationen an den Server unserer Websites 
gesendet. Diese Informationen werden temporär in 
einem sogenannten Logfile gespeichert. Folgende 
Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst 
und bis zur automatisierten Löschung gespeichert:

 - • IP-Adresse des anfragenden Rechners 
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs 
• Name und URL der abgerufenen Datei 
• Website, von der der Zugriff erfolgt (Referrer-URL)
•  verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem 

Ihres Rechners sowie der Name Ihres Access- 
Providers. Die genannten Daten werden durch uns 
zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

•  Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungs-
aufbaus der Websites 

•  Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer 
Websites 

•  Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität und 
zu weiteren administrativen Zwecken.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes 
Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur 
Datenerhebung. In keinem Fall verwenden wir die 
erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf 
Ihre Person zu ziehen. Darüber hinaus setzen wir beim 
Besuch unserer Websites Cookies ein. Nähere Erläu-
terungen dazu erhalten Sie unter der Ziffer 7 dieser 
Datenschutzerklärung.
b. Bei Nutzung unseres Kontaktformulars
Bei Fragen jeglicher Art bieten wir Ihnen die Möglich-
keit, mit uns über ein auf der Website bereitgestelltes 
Formular Kontakt aufzunehmen. Dabei ist die Angabe 
einer gültigen E-Mail-Adresse erforderlich, damit wir 
wissen, von wem die Anfrage stammt und um diese 
beantworten zu können. Weitere Angaben können 
freiwillig getätigt werden. Die Datenverarbeitung zum 
Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt nach 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO auf Grundlage Ihrer 
freiwillig erteilten Einwilligung. Die für die Benutzung 
des Kontaktformulars von uns erhobenen personenbe-
zogenen Daten werden nach Erledigung der von Ihnen 
gestellten Anfrage automatisch gelöscht. 
c. Bei Bezug unseres Newsletters
Auf unseren Internetseiten wird den Benutzern die 
Möglichkeit eingeräumt, Newsletter unserer Unter-
nehmen zu abonnieren. Welche personenbezogenen 
Daten bei der Bestellung des Newsletters an den für 
die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt werden, 
ergibt sich aus der hierzu verwendeten Eingabemaske. 
Die Unternehmen informieren ihre Kunden und Ge-
schäftspartner in regelmäßigen Abständen im Wege 
eines Newsletters über Angebote des Unternehmens. 
Newsletter unserer Unternehmen können von der 
betroffenen Person grundsätzlich nur dann empfangen 
werden, wenn
(1)  die betroffene Person über eine gültige E-Mail- 

Adresse verfügt und 
(2)  die betroffene Person sich für den Newsletterver-

sand registriert. 
An die von einer betroffenen Person erstmalig für den 
Newsletterversand eingetragene E-Mail-Adresse wird 
aus rechtlichen Gründen eine Bestätigungsmail im 
Double-Opt-In-Verfahren versendet. Diese Bestäti-
gungsmail dient der Überprüfung, ob der Inhaber der 
E-Mail-Adresse als betroffene Person den Empfang 
des Newsletters autorisiert hat. Bei der Anmeldung 
zum Newsletter speichern wir ferner die vom Inter-net- 
Service-Provider (ISP) vergebene IP-Adresse des von 
der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Anmeldung 
verwendeten Computersystems sowie das Datum und 
die Uhrzeit der Anmeldung. Die Erhebung dieser Daten 
ist erforderlich, um den (möglichen) Missbrauch der 
E-Mail-Adresse einer betroffenen Person zu einem 
späteren Zeitpunkt nachvollziehen zu können, und 
dient deshalb der rechtlichen Absicherung des für die 
Verarbeitung verantwortlichen. Die im Rahmen einer 
Anmeldung zum Newsletter erhobenen personenbe-
zogenen Daten werden ausschließlich zum Versand 
unseres Newsletters verwendet. Die Datenverarbeitung 
zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt nach 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO auf Grundlage Ihrer 
freiwillig erteilten Einwilligung. Ferner können Abon-
nenten des Newsletters per E-Mail informiert werden, 
sofern dies für den Betrieb des Newsletter-Dienstes 
oder einer diesbezügliche Registrierung erforderlich 
ist, wie dies im Falle von Änderungen des Newsletter-
angebotes oder bei der Veränderung der technischen 
Gegebenheiten der Fall sein könnte. Es erfolgt keine 
Weitergabe der im Rahmen des Newsletter-Dienstes 
erhobenen personenbezogenen Daten an Dritte. Das 
Abonnement unseres Newsletters kann durch die 
betroffene Person jederzeit gekündigt werden. Die 
Einwilligung in die Speicherung personenbezogener 
Daten, die die betroffene Person uns für den News-
letterversand erteilt hat, kann jederzeit widerrufen 
werden. Zum Zwecke des Widerrufs der Einwilligung 
findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender 
Link. Ferner besteht die Möglichkeit, sich jederzeit auch 
direkt auf der Internetseite des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen vom Newsletterversand abzumelden 
oder dies dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
auf andere Weise mitzuteilen. 
d. Bei Buchung von Reisen
Die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Übermittlung 
der erhobenen, personenbezogenen Daten erfolgt 
nach Art 6. Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO jeweils nur in dem 
Umfang, der für die Durchführung eines Vertragsver-
hältnisses zwischen uns als verantwortlicher Stelle 
und dem Besucher als Betroffenen erforderlich ist.
3. Weitergabe von Daten
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu 
anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken 
findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten 
nur an Dritte weiter, wenn
•  Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. lit. a DSGVO ausdrück-

liche Einwilligung dazu erteilt haben 
•  die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO 

zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund 
zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes 
schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe 
Ihrer Daten haben 

•  für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 
Abs.1 S.1 lit. c DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung 
besteht, sowie 

•  dies gesetzlich zulässig und nach Art.6 Abs. 1 S. 1 lit. b  
DSGVO für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen 
mit Ihnen erforderlich ist.

4. Export und Verarbeitung der Daten in Staaten 
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes
Es findet kein Export Ihrer personenbezogenen Daten in 

Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes 
(im Folgenden EWR) statt. Trotzdem können, soweit Sie 
sich in Facebook eingeloggt haben oder einen Twitter- 
Account besitzen, personenbezogene Daten in die USA 
exportiert werden. Zu näheren Erläuterungen und zu 
Möglichkeiten, diesen Datenexport zu verhindern, 
lesen Sie bitte den Gliederungspunkt „Verwendung 
von Facebook Social Plug-ins“, bzw. „Verwendung von 
Twitter“ der vorliegenden Datenschutzerklärung. Eine 
Übermittlung von personenbezogenen Daten an Google  
im Rahmen der Nutzung von Analyseprogrammen durch 
die verantwortliche Stelle findet hingegen nicht statt, da 
Ihre IP-Adresse nur anonymisiert übermittelt wird. Lesen 
Sie dazu bitte den Punkt „Verwendung von Analyse-
programmen“ der vorliegenden Datenschutzerklärung. 
Die von der verantwortlichen Stelle eingeschalteten 
Dienstleister haben ihren Sitz und betreiben ihre IT- 
Infrastruktur ausschließlich innerhalb des EWR. Dies gilt 
auch für eine eventuelle Nutzung von cloudbasierenden 
Diensten. Mit den Dienstleistern bestehen Verträge, die 
den Datenschutz- und Datensicherheits-Vorgaben der 
DSGVO entsprechen. Auch im Falle der Einschaltung 
externer Dienstleister bleiben die genannten Unterneh-
men die für die Verarbeitung verantwortliche Stelle.
5. Besonderheiten bei USA-Reisen
Aufgrund eines US-Bundesgesetzes zur inneren Sicher-
heit und Terrorismusbekämpfung sind die Fluggesell-
schaften gezwungen, die Flug- und Reservierungs-
angaben jedes einzelnen Passagiers vor der Einreise 
den US-Einreisebehörden mitzuteilen. Ohne diese 
Datenübermittlung ist eine Einreise in die USA nicht 
möglich. Diese Daten werden von der amerikanischen 
Behörde für Zoll und Grenzschutz (CBP) gesammelt 
und können lediglich im Einzelfall an andere Behörden 
weiterge-leitet werden. 
6. Löschung Ihrer Daten 
Soweit Ihre Daten für die vorgenannten Zwecke nicht 
mehr erforderlich sind, werden sie gelöscht. Soweit 
Daten aus gesetzlichen Gründen aufbewahrt werden 
müssen, werden diese gesperrt. Die Daten stehen einer 
weiteren Verwendung dann nicht mehr zur Verfügung. 
7. Einsatz von Cookies 
Beim Besuch unserer Websites werden Informationen 
in Form eines Cookies innerhalb Ihrer Browser-Software  
auf Ihrem Computer abgelegt. Darin werden Anga-
ben über Ihre Nutzung der Websites gespeichert. Der 
Einsatz von Cookies erleichtert Ihnen die Nutzung 
der Funktionen, da wir Ihren Computer bei einem 
weiteren Besuch wiedererkennen und Ihnen somit 
die wiederholte Eingabe von Daten erleichtert wird. 
Die von uns eingesetzten Cookies (kleine Dateien 
mit Konfigurationsinformationen) helfen dabei, die 
Nutzungshäufigkeit und die Anzahl der Nutzer unse-
rer Websites zu ermitteln und Ihnen die vollständige 
Nutzung des Dienstes zu ermöglichen. Die meisten 
Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies auto-
matisch akzeptieren. Sie können das Speichern von 
Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren Browser so 
einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald Cookies 
gesendet werden. Darüber hinaus besteht für Sie die 
Möglichkeit, die gespeicherten Cookies jederzeit von 
Ihrer Festplatte zu löschen. Bitte beachten Sie, dass Sie 
bei einer Deaktivierung der Speicherung von Cookies 
unsere Websites ggf. nur eingeschränkt nutzen können. 
8. Google Maps 
In unseren Websites ist Google Maps (Drittangebot) 
eingebunden. Google-Maps dient der Darstellung 
von Karten. Google Maps wird von Google Inc. 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 
USA (nachfolgend: Dritt-Anbieter) betrieben. Der 
Dritt-Anbieter muss die IP-Adresse der Nutzer der 
Websites wahrnehmen, da ohne diese die Inhalte 
(Karten) nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers 
gesendet werden können. Die IP-Adresse ist damit für 
die Darstellung der Karten im Browser des jeweiligen 
Nutzers erforderlich. Durch die Nutzung von Google 
Maps werden Informationen über die Nutzung des 
Angebots, insbesondere die IP-Adresse, daher an 
einen Server von Google in die USA übertragen und 
dort ggf. gespeichert. Wenn Sie mit dieser Verarbei-
tung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, so besteht 
die Möglichkeit, den Service von „Google Maps“ zu 
deaktivieren und auf diesem Weg die Übertragung von 
Daten an Google zu verhindern. Dazu müssen Sie die 
Java-Script-Funktion in Ihrem Browser deaktivieren. Wir 
weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall 
„Google Maps“ nicht oder nur eingeschränkt nutzen 
können. Nähere Informationen über die Datenverarbei-
tung durch Google können den Datenschutzhinweisen 
von Google entnommen werden unter: www.google.
de/intl/de/policies/terms/regional.html
9. Google Analytics
Unsere Websites benutzen Google Analytics, einen 
Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die 
auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine 
Analyse der Benutzung der Websites durch Sie ermögli-
chen. Details dazu entnehmen Sie bitte der Langversion 
unserer Datenhinweise auf unseren Webseiten.
10. Social Media Plug-ins 
Wir setzen auf unseren Websites auf Grundlage des Art. 
6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO Social Plugins der sozialen 
Netzwerke Facebook, Twitter, YouTube und Instagram 
ein, um unser Unternehmen hierüber bekannter zu 
machen. Der dahinter stehende werbliche Zweck 
ist als berechtigtes Interesse im Sinne der DSGVO 
anzusehen. Die Verantwortung für den datenschutz-
konformen Betrieb ist durch deren jeweiligen Anbieter 
zu gewährleisten. Details dazu entnehmen Sie bitte 
der Langversion unserer Datenhinweise auf unseren 
Webseiten.
11. Haftung für Links

Unser Angebot enthält Links zu externen Websites Dritter,  
auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb  
können wir für diese fremden Inhalte auch keine  
Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten 
Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der 
Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum 
Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße 
überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt 
der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente in-
haltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne 
konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht 
zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen 
werden wir derartige Links umgehend entfernen. 
12.  Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen 
lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfragefor-
mular inklusive der von Ihnen dort angegebenen 
Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und 
für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. 
Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung 
weiter. Die Verarbeitung der in das Kontaktformular 
eingegebenen Daten  erfolgt somit ausschließlich 
auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. 
a DSGVO). Sie können diese Einwilligung jederzeit 
widerrufen. Dazu reicht eine formlose  Mitteilung 
per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis  zum 
Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt 
vom Widerruf unberührt. Die von Ihnen im Kontakt-
formular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis 
Sie  uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung 
zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die 
Datenspeicherung entfällt (z.B. nach abgeschlossener 
Bearbeitung  Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche 
Bestimmungen (insbesondere Aufbewahrungsfristen) 
bleiben unberührt. 
13. Schutz Ihrer persönlichen Daten 
Um Ihre persönlichen Daten so sicher wie möglich 
zu verarbeiten, setzen wir für die Datenübertragung 
zwischen Ihrem Rechner und unserem Server grundsätz-
lich die Sicherheitssoftware SSL (Secure Socket Layer)  
ein. Dies führt dazu, dass die Datenübertragung 
jeweils verschlüsselt erfolgt. Wir unterhalten zudem 
aktuelle technische Maßnahmen zur Gewährleistung 
der  Datensicherheit, insbesondere zum Schutz Ihrer 
personenbezogenen Daten bei Datenübertragungen 
sowie vor  Kenntniserlangung durch Dritte. Diese wer-
den dem aktuellen Stand der Technik entsprechend 
jeweils angepasst. Die Speicherung Ihrer personenbe-
zogenen Daten  findet grundsätzlich unter Beachtung 
der gesetzlichen  Regelungen innerhalb der Republik 
Österreich statt. 
14. Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung 
(Vergessen werden), Einschränkung der Verar-
beitung, Datenübertragbarkeit, Widerspruch und 
Widerruf 
Sie haben das Recht, von uns jederzeit gemäß den 
Bestimmungen des Art. 15 DSGVO Auskunft über die 
von Ihnen bei uns gespeicherten Daten zu verlangen. 
Sie können ferner jederzeit ohne Angabe von Gründen 
kostenlos einsehen, ggf. deren Berichtigung nach Art. 
16 DSGVO und/oder Löschung nach Art. 17 DSGVO und/
oder die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten nach Art. 18 DSVGO verlangen 
und/oder Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 
20 DSGVO und/ oder Ihr Recht auf Widerspruch nach 
Art. 21 DSGVO ausüben und/oder eine uns erteilte 
Einwilligung zur Datenerhebung und Verwendung 
ohne Angaben von Gründen widerrufen. Wenn Sie 
eine Einwilligung zur Nutzung von Daten erteilt haben, 
können Sie diese jederzeit ohne Angabe von Gründen 
kostenfrei widerrufen. Zu diesem Zweck und/oder um 
nähere Informationen zum Thema Datenschutz zu 
erhalten, wenden Sie sich bitte an unseren betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten Gabriela Sladek unter der 
im Impressum angegebenen Adresse oder per E-Mail 
an gabriela.sladek@raiffeisen-reisen.at.
15. Beschwerde über Datenschutzverstöße 
Wer annimmt, bei der Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung seiner persönlichen Daten in seinen Rechten 
verletzt worden zu sein, kann sich nach Art. 77 Abs. 
1 DSGVO an die zuständige Datenschutzaufsichts-
behörde wenden. Zuständige Aufsichtsbehörde für 
Beschwerden bezüglich der von uns vorgenommenen 
Datenverarbeitung ist die Aufsichtsbehörde: 
Österreichische Datenschutzbehörde 
Barichgasse 40-42, 1030 Wien, Tel.: +43 1 52 152-0
E-Mail: dsb@dsb.gv.at, Website: www.dsb.gv.at 
Diese geht der Beschwerde nach und unterrichtet den 
Betroffenen über das Ergebnis.
16. Änderung der Datenschutzerklärung
Da sich auf Grund des technischen Fortschritts und 
organisatorischer Änderungen die eingesetzten 
Verarbeitungsverfahren ändern / weiterentwickeln 
können, behalten wir uns vor, die vorliegende Daten-
schutzerklärung gemäß der neuen technischen Rah-
menbedingungen weiterzuentwickeln. Wir bitten Sie 
deshalb, unsere Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit 
zu überprüfen. Sollten Sie mit den im Verlauf der Zeit 
auftretenden Weiterentwicklungen nicht einverstanden 
sein, so können Sie schriftlich (Art 17 DSGVO) eine 
Löschung der Daten, die nicht auf Grundlage anderer 
gesetzlicher Vorgaben wie handelsrechtlicher oder 
steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten, gespeichert 
werden, verlangen. Dienstanbieter und verantwortliche 
Stelle für diese Website sind die Unternehmen:
GEO Reisen & Erlebnis GmbH (GISA-Zahl 17860185), 
Himmelreich 1, 5020 Salzburg 
www.georeisen.com/datenschutz
Raiffeisen-Reisebüro GmbH (GISA-Zahl 23431850), 
Donau-City-Straße 11/4. OG Ares Tower, 1220 Wien 
www.raiffeisen-reisen.at/datenschutz
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